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INNENLEBEN

Foto: karadesign

Wir haben in der Redaktion 
die Fenster aufgerissen 
und einmal kräftig durch-

gelüftet. Bereits seit dem vergangenen 
Sommer läuft die Mission „DP-Lay-
out-Relaunch“. Und mit dieser letzten 
Ausgabe im alten Gewand beenden 
wir bald ein langes und aus unserer 
Sicht erfolgreiches Zeitschriftenka-
pitel, zu dem viele Kolleginnen und 
Kollegen außer- wie innerhalb der GdP 
und in ihren 19 Redaktionen beigetra-
gen haben. Dafür an dieser Stelle ein 
herzliches Danke. 

Nach einer herbstlichen Pro-Ent-
scheidung des Bundesvorstandes der 
Gewerkschaft der Polizei und einer 
folgenden intensiven Arbeitstagung 
der Redakteurinnen und Redakteure 
der Landes- und Bezirksjournale sowie 
des sogenannten Bundesmantels zeigte 
die Ampel dann endlich grün.

Einen Beschluss des Bundeskongres-
ses 2018 erfüllend haben wir übrigens 
zusätzlich zur neu ausgerichteten DP 
allen Redaktionen ein zeitgemäßes Re-
daktionssystem an die Hand gegeben, 
das sie unabhängiger von Zeit und Ort 
macht sowie auch mehr Freiräume für 
die individuelle Gestaltung der sehr 
gefragten regionalen Berichterstattung 
schafft. Das nur am Rande …

Aber was geschieht nun 
wirklich ab März? 

Bereits auf der Titelseite wird deut-
lich werden, dass die „DP“ für die 
meisten unserer Leserinnen und Le-
ser – und auch für uns selbst – tat-
sächlich vor allem eine DP ist. „Gib 
mal die DP rüber“, „Das stand doch 
in der DP“: Das dürfte landauf, landab 
gebräuchlicher Sprachgebrauch sein. 
Und so werden diese beiden Buchsta-
ben als neues Logo (Experten sagen 
dazu Wortmarke) das Cover prägen. 
Die DP wird künftig auch nicht mehr 
als Zeitschrift auftreten, sondern sich als 
„Magazin“ lockerer informativer und 
klarer präsentieren. Das setzt uns in 
den Redaktionen natürlich ein bisschen 
unter Zugzwang. Jedoch, wir wollen – 
wie viele Leserinnen und Leser auch 
– kürzere, prägnantere Texte, die viel 
öfter als noch heute „aufs Auge“ sind. 
Wir werden uns große Mühe geben, 
gemeinsam mit unseren Autorinnen 
und Autoren dieser Herausforderung 
und unserem selbst gesteckten Ziel zu 
entsprechen. Versprochen!

Michael Zielasko, 
DP-Chefredakteur

Alles neu macht der März

Viele werden aufatmen und sagen, „Das wird auch Zeit“, andere werden 
womöglich eine Konstante in ihrem Medienalltag vermissen. Genug der 
Geheimniskrämerei und Vorhang auf für eine „neue“ DEUTSCHE POLIZEI 
(DP): Allerdings erst ab der kommenden Ausgabe im März.
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IM KALENDER

Zu: Lesermeinung des Kollegen 
Volker Suchomel, DP 12/19

Ich möchte Ihren Kommentar an die-
ser Stelle nicht kommentieren. Nur so 
viel, ich hoffe, dass Sie kein Polizeibe-
amter sind, denn sonst müsste ich Sie 
fragen, ob Sie noch den Inhalt Ihres 
Diensteides, den Sie auf die Verfassung 
Ihres Bundeslandes, der wiederum Be-
zug zu unserem Grundgesetz hat, ken-
nen. Dies deshalb, weil Sie einen Satz in 
Ihrem Kommentar haben, der da lautet: 
„Ich denke, mit demokratischen Mit-
teln ist diesem Phänomen nicht mehr 
beizukommen.“ Was soll das? Wollen 
Sie etwa zu undemokratischen Mitteln 
aufrufen, nur um dieses Phänomen zu 
„bekämpfen“? Und „spinnen“ wir den 
Faden doch etwas weiter. Bei anderen 
„Phänomenen“ könnte man ja auch…? 
Sie sollten sich das gründlich überle-
gen, denn der Rechtsstaat Bundesre-
publik kennt so etwas nicht. Sprache 
ist eine scharfe Waffe und kann ver-
heerende Auswirkungen haben (siehe 
den Mord an Dr. Lübcke, Kasseler Re-
gierungspräsident).

Auch musste ich das von Ihnen ver-
wendeten Adjektiv „polyglott“ erst ein-
mal „googeln“. Was hat mehrsprachig, 
vielsprachig (Definition nach Duden) 
und Mittelstandseliten (wer sind die 
eigentlich) in diesem Zusammenhang 
zu bedeuten? Oder wollten Sie nur mal 
so klingen wie der AfD-Flügel Björn 
Höcke, der in seinem Buch auch nur 
so mit Fremdwörtern arbeitet, jedoch 
diese richtig anwendet. 

Peter Scharfenberg, Bad Salzungen

Zu: Redaktionskommentare  
zu Leserbriefen

Liebe „Redaktion“, für mich ist diese 
Form der Auseinandersetzung mit Le-
serbriefinhalten unpassend und wirkt 
einfach nur „Oberlehrerhaft“. Seid 
ihr nicht in der Lage, eine Meinung 
im Leserforum einfach nur ohne eure, 
nach meinem Geschmack noch nicht 
mal guten Anmerkungen zu drucken? 
Wer ist eigentlich die Redaktion, der/
die Verfasser/in dieser Anmerkungen? 
Warum wird nicht der Name mit dem 
Zusatz „für die Redaktion“ angegeben. 
Ich hoffe, dass ihr künftig die Größe 
habt, auf solche für mich sinnfreien 
Aktionen zu Leserbriefen zu verzichten. 

Roland Wardatzky, Lüneburg

Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe zu 
kürzen, um möglichst viele Kolleginnen und 
Kollegen zu Wort kommen zu lassen. Abge-
druckte Zuschriften geben nicht unbedingt 
die Meinung der Redaktion wieder. Anonyme 
Zuschriften werden nicht berücksichtigt.

Kontakt zur Redaktion:
GdP-Bundesvorstand
Redaktion DEUTSCHE POLIZEI
Stromstraße 4, 10555 Berlin 
Tel.: 030 399921-113
Fax: 030 399921-200
E-Mail:  gdp-pressestelle@gdp.de

Vom 24. bis 26. Juli 2020 findet in 
Uslar-Fürstenhagen bei Göttingen ein 
offenes Motorradtreffen für Biker aus 
der Polizei, der Justiz, dem Zoll und 
deren Angehörigen statt. Geplant sind 
Ausfahrten in die nähere und weitere 
Umgebung, so nach Hameln und ins 
Weserbergland. Die Touren werden 
vor Ort ausgehängt. In gemütlicher 
Atmosphäre lassen sich dann abends 
nach PS-starkem „Ausritt“ interessan-
te Benzingespräche rund um das Bike 
führen.

Die Veranstaltung ist eine Zusam-
menarbeit von IPA und Blue Knights. 
Die Unterbringung erfolgt im Landgast-
haus zur Linde, Ahornallee 30, 37170 
Uslar-Fürstenhagen. Es gibt Einzel- 
und Doppelzimmer mit Halbpension.

Eventuell anfallende Gewinne wer-
den dem Kinderheim Reinhardshagen 
gespendet. Anmelde- und Bezahl-
schluss ist der 10. April 2020.

Weitere Informationen unter:
Telefon: 0160 6654514
detlefschoene@freenet.de
aida100@web.de

Detlef Schöne

Kurz vor Heiligabend bescher-
te Musiker und TV-Legen-
de Frank Zander traditionell 

Berliner Obdachlosen ein Weihnachts-
essen. Zahlreiche Prominente halfen 
ihm wie immer dabei. Dieses Mal bei-
spielsweise Bundesfamilienministe-
rin Franziska Giffey, Brandenburgs 
Regierungschef Dietmar Woidke oder 
Liedermacher Reinhard Mey. Mit von 
der Partie waren auch Vertreterinnen 
und Vertreter der GdP-Bundespolizei. 

Zum Jubiläum seiner 25. Obdach-
losen-Weihnachtsfeier und für sein 

ehrenamtliches Engagement ernannte 
die unter Führung von Bezirksvor-
standsmitglied Martin Schilff (im BIld 
links) angetretene GdP-Mannschaft 
den 77-jährigen Sänger zum „Eh-
renkommissar der Gewerkschaft der 
Polizei Bezirk Bundespolizei“. Die-
se Auszeichnung sei ihm wichtiger 
als die „Goldene Henne“ und der 
„Bambi“ zusammen, jubelte Gastge-
ber Zander im Kreise der rund 3.000 
bedürftigen Gäste.

Martin Schilff

Bikertreffen  
Südniedersachsen

Zum Ehrenkommissar ernannt
VOR ORT

In Uslar: Biker von oben. 
Foto: Detlef Schöne

Freude bei Gastgeber Frank Zander. 
Foto: privat
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Über Geschmack lässt sich 
ausgiebig streiten, und Mei-
nungen gibt es in Hülle und 

Fülle. Die Regelungen der Polizeior-
ganisationen bedienen sich zumindest 
bei der Frage der Frisur unbestimmter 
Rechtsbegriffe und lassen Interpreta-
tionsspielraum. Wie weit kann oder 
sollte der Dienstherr dem Individu-
alisierungsbedürfnis beim Erschei-
nungsbild der Polizeibediensteten 
entgegenkommen, und wo besteht 
ein Regelungsbedarf? 

Die Hochschule der Polizei Rhein-
land-Pfalz forscht dazu. Ein Schwer-
punkt liegt auf Erkenntnissen zu 
tätowierten uniformierten Polizei-
beamtinnen und -beamten. 

Das bloße Äußere

„Kleider machen Leute“, so der 
Titel einer Novelle des Schwei-
zer Dichters Gottfried Keller. In 
dem Werk erlangt ein mittelloser 
Schneidergeselle Anerken-
nung und in der Folge 
Wohlstand und Glück. 
Er wird aufgrund 
seines vornehmen 

Aussehens als Graf eingeschätzt. Sollte 
man jemanden nur aufgrund des Äuße-
ren beurteilen? Natürlich nicht! 

Aber dennoch: Meist entscheidet der 
erste Eindruck, es wird sortiert, kate-
gorisiert und in Schubladen gesteckt. 
Das passiert übrigens ganz automatisch 
und ist evolutionär bedingt. Droht von 
der wahrgenommenen Person Gefahr? 
Halte ich sie für glaub- und vertrau-
enswürdig? Dient sie als potenzieller 
Geschlechtspartner? Äußerlichkeiten 
spielen da durchaus eine wichtige Rol-
le. Gleichwohl eindeutig ist, dass diese 
Zuschreibung nicht frei von Irrtümern 
sein kann. Vor diesem Hintergrund ist 
es lohnend, das Erscheinungsbild von 
Polizistinnen und Polizisten in den Mit-
telpunkt zu rücken, denn die Beurtei-
lung des Einzelnen im ersten Eindruck 
könnte doch ein ausschlaggebendes 
Kriterium für den Einsatzerfolg sein.

Moden und Wandel

Die Mode und das Erscheinungs-
bild des und der Menschen wandeln 
sich stetig. Vor zweihundert Jahren 
war es noch schick und ein Beleg 
für Wohlstand, wenn man blass und 
korpulent war. Heute besteht das 
Schönheitsideal eher in einer schlan-
ken, fitten Figur und einer gesunden 
Hautfarbe. Dieser Wandel gilt frei-
lich auch für Farben und Formen 

von Kleidung, das Schmuckdesign 
und sonstigen Accessoires, und 
selbstverständlich unterliegen 

Haar- und Barttrachten 
stetigen „hippen“ 

Einflüssen.

TITEL

Im Einsatz: Wie wir wirken
Polizeihochschule forscht zum Erscheinungsbild von Polizeibediensteten 

Von Raphael Schäfer

„Achtung, Hipster Alarm – Darf ein Polizist so auf Streife gehen?“ titel-
te die „Bild“ und zeigte einen baden-württembergischen Kollegen, der 
mit seinem Hipster-Bart und Irokesenschnitt bei einem Alltagseinsatz 
fotografiert worden war. Der Tageszeitung zufolge ging der zur Schau 
gestellte Kollege anschließend zum Friseur – auf Anweisung seiner Vor-
gesetzten. Die Kommentare im Netz auf diese Berichterstattung fielen 
erwartungsgemäß vielfältig aus.

Foto: Hannibal/dpa



 02 – 2020 DEUTSCHE POLIZEI    5

Die-
se Ent-
w i c k l u n -
gen wirken auch 
auf Polizeibeschäf-
tigte. Keine Polizeiorga-
nisation trägt heute mehr Tschako 
oder Schaftstiefel wie noch zu Beginn 
des vergangenen Jahrhunderts. Die 
grüne-beige-braune Uniform wirkt 
antiquiert, die alten, grünen Trai-
ningsanzüge dienen heute allenfalls 
als zweckmäßige Notfallbekleidung in 
polizeilichen Gewahrsamsbereichen.

Seit den 1970er-Jahren prägte die 
mehr oder weniger einheitlich grü-
ne Uniform das Erscheinungsbild der 
deutschen Polizei. Seit der Jahrtau-
sendwende stellten sukzessive alle 
Polizeien auf die europäische blaue 
Uniformgebung um. Allerdings spie-
len bis heute neben rein optischen 
Aspekten der Farbgebung auch ergo-
nomische Gründe eine Rolle bei der 
Weiterentwicklung der Uniformen. 
So ist die ballistische Überziehwes-
te inzwischen ebenso Standard wie 
Reflektorstreifen an der Uniform – im 
Sinne des Arbeitsschutzes.

Neben der dienstlich zugelassenen 
beziehungsweise zur Verfügung ge-
stellten (Uniform-) Kleidung gestalten 
alle Bediensteten allerdings zwangs-
läufig ihr darüber hinaus gehendes 
Erscheinungsbild selbst. Beispiels-
weise können Haarfarbe, -form und 
-länge, Brillengestelle, Bärte, sichtbare 
Tätowierungen oder das Tragen von 
Schmuck wie Ohr- und Fingerringe, 
Halsketten oder Armbänder je nach 
Form, Farbe oder Größe in erheblicher 
Weise die Optik beeinflussen und auch 
das „Uniforme“ überstrahlen.

Fraglich ist allerdings, ob diese Be-
hauptung tatsächlich stimmt. Immer-
hin konstatiert die Forschung neben 
einem „Uniformfokuseffekt“ auch 
einen „Waffenfokuseffekt“. Sowohl 
die Uniform sowie insbesondere das 
Tragen einer Schusswaffe ziehen eine 
besondere Aufmerksamkeit des Ge-
genübers auf sich. Ist die individuelle 
Optik des einzelnen wirklich von so 
großer Bedeutung, wie es die eine 
oder andere Vorschrift des Bundes und 
der Länder suggeriert? Oder sind die-
se Vorschriften inzwischen überholt? 

Wie sehr sollte 
der Dienstherr dem 
Individualisierungsbe-
dürfnis der Bediensteten 
durch Regelungen entgegen-
treten? 

Eigensicherung im Vordergrund

Nahezu alle Bundesländer und auch 
der Bund regeln das Erscheinungs-
bild ihrer Polizistinnen und Polizisten. 
Bezüglich der Haar- und Barttracht 
besagen die Regelungen überwie-
gend, dass diese unter anderem der 
Eigensicherung entsprechen müssen. 
Sie dürfen weder Angriffsmöglich-
keiten bieten noch das Tragen von 
Kopfbedeckungen oder Atemschutz-
masken beeinträchtigen. Hinsichtlich 
des Tragens von Schmuck und Ac-
cessoires soll zumeist die Eigen- und 
Fremdgefährdung ausgeschlossen 
sein. Einige Länder regeln zum Bei-
spiel die Größe zugelassener Ohrringe 
und -stecker durch explizit genannte 
Zentimeter-Höchstgrenzen. Darüber 
hinaus ist oftmals verlangt, dass das 
Motiv und die Gestaltung des sicht-
baren Schmucks nicht zu einer Anse-
hensminderung der Polizei und damit 
zu einer Beeinträchtigung der Reprä-
sentanz- und Neutralitätsfunktion der 
uniformierten Polizeikraft führen dürf-
ten. Da wird der Interpretations- und 
Geschmacksspielraum schon deutlich 
größer, und unbestimmte Rechtsbe-
griffe bedürfen der Auslegung.

Bei Tätowierungen ergibt sich (in-
zwischen) ein bundesweit uneinheit-
liches Bild, bei dem die Länder zudem 
unterschiedliche Wege beschreiten. 
Beispielsweise dulden Berlin und 
Thüringen sichtbare Tätowierungen, 
jedoch unter restriktiven Bedingun-
gen. So müssen Anforderungen an das 
Auftreten und die Neutralität gewahrt 
bleiben. Die Körpermalerei soll unauf-
fällig, von minderer Größe und ohne 

besonde-
re Symbolik sein. Auch 
hier wird mit unbestimm-
ten Rechtsbegriffen gearbei-
tet, die interpretierbar sind. An-
dere Polizeiorganisationen gehen 
aktuell einen „Mittelweg“, wonach 
sichtbare Tätowierungen im Dienst 
grundsätzlich abzudecken sind – so 
beispielsweise Rheinland-Pfalz und 
Sachsen Anhalt. Bayern hingegen 
bleibt bei einem Tattoo-Totalverbot 
im sichtbaren Bereich. Die Somme-
runiform gibt hier den Maßstab vor.

Allen Regelungen ist gemein, dass 
jegliche Tätowierungen bei Polizistin-
nen und Polizisten mit extremistischen, 
diskriminierenden oder strafbaren In-
halten inakzeptabel sind, unabhängig, 
ob sie sich im sichtbaren oder nicht 
sichtbaren Bereich befinden.

Geänderte Bewerbersituation

Eine bedeutende Ursache für den 
„Regelungsflickenteppich“ liegt si-
cherlich an gestiegenen Einstellungs-
zahlen in allen Ländern und dem Bund 
sowie den damit einhergehenden Re-
krutierungsproblemen. Da war die 
vormalige restriktive Grundhaltung 
der Polizeien gegenüber Tätowierun-
gen eher hinderlich und versperrte 
potenziell geeigneten Bewerberinnen 
und Bewerbern den Weg zur Polizei 
– „nur“ wegen einer Tätowierung im 
sichtbaren Bereich.

Darüber hinaus hat sich in den ver-
gangenen Jahren jedoch auch in der 
Rechtsprechung einiges getan. Bereits 
mit seiner Entscheidung vom 10. Janu-
ar 1991 führte das Bundesverfassungs-
gericht (BVerfG) aus, dass der Dienst- 
herr gehalten ist, bei der Beurteilung 
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des Erscheinungsbildes von Beamtin-
nen und Beamten die Entwicklung der 
tatsächlichen Verhältnisse im Auge 
zu behalten und jeweils zu prüfen, 
ob die Voraussetzungen für Verbote 
zum Erscheinungsbild (es ging um 
den Ohrschmuck eines Zollbeamten) 
bei einer möglicherweise gewandelten 
Anschauung in der Bevölkerung zu 
dieser Frage noch gegeben seien (Az.: 
2 BvR 550/90).

Neben Urteilen zur Haartracht, bei-
spielsweise über erlaubte Haarlängen 
für Polizisten („Lagerfeldzopf“), bei 
dem der klagende Beamte gegen die 
Anordnung seines Dienstherrn, seine 
Haare zu schneiden, letztinstanzlich 
erfolgreich vorging (Urteil des BVer-
wG vom 2. März 2006, Az.: 2 C 3.05), 
gab es auch hinsichtlich Tätowierun-
gen in den vergangenen Jahren einige 
Richtersprüche. Diese widersprachen 
sich im Ergebnis teilweise deutlich.

So gab beispielsweise das Ver-
waltungsgericht (VG) Halle (Saale) 
in seinem Urteil vom 18. Mai 2016 
einer Bewerberin für den Polizei-
dienst Recht, trotz sichtbarem Katzen- 
kopf-Tattoo im Nacken zum Auswahl-
verfahren zugelassen zu werden. Das 
Gericht konstatierte unter anderem, 
dass Tätowierungen in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen seien. Im-
merhin seien mindestens ein Viertel 
der Altersgruppe der Bewerberinnen 
inzwischen tätowiert (Az.: 5 A 54/16). 

Andere Gerichte, insbesondere in 
Nordrhein-Westfalen, folgten inzwi-
schen mit ähnlichen Begründungen 
dieser Sichtweise.

Aloha-Problem

Anders sah dies das VG Ansbach. 
Das Gericht hatte über die Ablehnung 
des Dienstherrn gegenüber dem Antrag 
eines Bestandsbeamten der Schutz-
polizei zu entscheiden. Der wollte 
sich nämlich auf seinen Unterarm den 
Schriftzug „Aloha“ tätowieren lassen 
(Urteil vom 25. August 2016, Az.: AN 
1 K 15.01449). Das Gericht begründete 
die Ablehnung der Klägerauffassung 
damit, dass die angedachte Tätowie-
rung dem gewünschten Ziel der Uni-
form auf Neutralität zuwiderlaufe, die 
Individualität mit der Tätowierung 
übermäßig hervorgehoben werde und 
daher aus dem üblichen Rahmen falle. 
Dieses Verfahren ist inzwischen beim 
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG)
angekommen und noch nicht abschlie-
ßend entschieden worden.

Nicht nur nebenbei, oder?

Für einen sprichwörtlichen Pau-
kenschlag sorgte erneut das Bun-
desverwaltungsgericht, als es am 
17. November 2017 in einem „obiter 
dictum“, also quasi nebenbei, erklär-

te, dass eine bloße Verwaltungsvor-
schrift für einen so tiefgreifenden 
Eingriff in die Persönlichkeitsrechte 
von Beamtinnen und Beamten, wie 
es Tätowierungsverbote sind, nicht 
ausreiche (Az.: 2 C 25.17). Im Sinne 
der Wesentlichkeitstheorie bedürfe 
es demnach vielmehr eines förmli-
chen Gesetzes, in dem der Gesetz-
geber seinen Willen in Bezug auf 
das Erscheinungsbild zum Ausdruck 
bringe. Die bloße Anordnung eines 
Ministeriums reiche demnach nicht 
aus. Zu der tatsächlichen Vereinbar-
keit von sichtbaren Tätowierungen 
mit dem Polizeidienst positionierte 
sich die Leipziger Kammer nicht, 
wird es aber wohl tun müssen. 

Der Ausgang des Aloha-Verfahrens 
bleibt spannend. Und: Bayern hat zwi-
schenzeitlich in seinem Paragraf 75 
des Bayerischen Beamtengesetzes eine 
Rechtsvorschrift erlassen, die das zu-
ständige Ministerium ermächtigt, auch 
in Bezug auf Tätowierungen Rechtsvor-
schriften zu erlassen. 

Die Forschung geht voran

Auf welcher Grundlage aber sollen 
Rechtsprechung und Verordnungsge-
ber entscheiden, welches individuelle 
Aussehen dem Ansehen der Polizei 
schadet oder im täglichen Polizeidienst 
der Polizei ein echtes Problem dar-
stellt? Hilfe verspricht die Forschung.

Früher bezog sich oftmals die Be-
fragung der Bevölkerung auf das Ziel, 
die Meinung zu einem bestimmten 
Erscheinungsbild zu erheben. Die – 
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erwartbaren – Ergebnisse liefen grund-
sätzlich in die Richtung, dass städtisch 
geprägte junge Menschen eher libera-
ler urteilten, während lebensältere im 
Ländlichen lebende Menschen eher 
eine konservative Haltung zeigten. 
Meinungen und Geschmack sind al-
lerdings dem Wandel unterworfen. 
Zudem haben explizite Befragungen 
beim Antwortverhalten den nachteili-
gen Effekt einer „sozialen Erwünscht-
heit“.

Bedeutsam ist demnach nicht die 
Debatte, ob Verantwortungsträger, 
Interessensgruppen oder Polizeibe-
dienstete Tattoos oder sonstigen Kör-
perschmuck für ästhetisch, hässlich 
oder innerhalb der Polizei für zeit-
gemäß „halten“. Vielmehr erscheint 
es sinnvoll, die tatsächliche Wirkung 
bestimmter Erscheinungsbilder auf die 
Bevölkerung zu untersuchen und nicht 
deren Meinung darüber abzufragen.

Diesen Gedanken verfolgte ein 
Forschungsprojekt an der Hochschu-
le der Polizei Rheinland-Pfalz. Un-
ter Leitung von Hochschul-Direktor 
(DdHdP) Friedel Durben wurde das 
Thema über zwei Jahre intensiv und 
interdisziplinär erörtert und erforscht. 
Sichergestellt war, dass die Ergebnisse 
im Nachhinein in der rheinland-pfäl-
zischen Polizei breit diskutiert werden 
konnten.

Untersuchungsgegenstand waren 
bestimmte Formen des Erscheinungs-
bildes von Polizeibeamtinnen und Po-
lizeibeamten und ihre Wirkung auf die 
Bevölkerung. Im ersten Schritt analy-
sierte das Team den außerpolizeilichen 
(internationalen) Forschungsstand. 
Deutlich wurde, dass die individuelle 
Wahrnehmung auf zwei Wegen verar-
beitet wird: schnell, heuristisch, intuitiv 
und unbewusst, die sogenannte impli-
zite Verarbeitung), und: andererseits 
langsamer, rational, deliberativ und 
bewusst („explizite Verarbeitung“).

Für den Kontakt mit der Polizei ist 
meist die implizite Verarbeitung maß-
geblich. Das polizeiliche Gegenüber 
befindet sich bei einer Konfrontation in 
der Regel in einer Stresssituation, und 
in einer Einsatz- und Ermittlungssitu-
ation entstehen keine längerfristigen 
oder auf Dauer angelegten, reflektier-
ten Kontakte.

Uniformen, so wird deutlich, lassen 
vor allem professioneller, kompetenter 
und vertrauenswürdiger erscheinen. 
Aufforderungen von Uniformierten 
werden häufiger befolgt. Schutzwes-
ten und Waffen machen bedrohlicher, 
beeinträchtigen aber meistens nicht 
die Wahrnehmung von Kompetenz. 
Ein unordentliches, unsauberes Ausse-

hen vermindert die Vertrauenswürdig-
keit, Professionalität und Sympathie. 

Metall im Gesicht

Piercings scheinen weniger attraktiv 
zu sein, hierzulande nimmt deren Häu-
figkeit langsam ab. Im Gesicht ange-
bracht wird diese Schmuckvariante als 
überwiegend negativ wahrgenommen, 
gepiercte Personen gelten als weniger 
vertrauenswürdig, und werden als we-
niger professionell sowie oft auch als 
weniger sympathisch, dafür aber als 
kreativer und mystischer eingeschätzt.

Die Liebsten auf Schulter  
und Brust

Tätowierungen boomen weiterhin. 
Je nach Studie sind bis zu 40 Prozent 
der 20- bis 29-Jährigen tätowiert. Tä-
towierte werden als weniger attrak-
tiv, weniger professionell, weniger 
kompetent und weniger vertrauens-
würdig wahrgenommen. Andererseits 
erscheinen sie jedoch als athletischer, 
bedrohlicher und weniger konserva-
tiv. Die Wahrnehmung unterscheidet 
sich nicht wesentlich zwischen älteren 
und jüngeren Personen oder zwischen 
tätowierten und nicht tätowierten 
Personen. Gerade die Tatsache, dass 
selbst tätowierte Personen die Wahr-
nehmung von Tattoos bei anderen 
negativ bewerten, zeigt, dass trotz ei-
ner festzustellenden Veränderung des 
gesellschaftlichen Zeitgeistes sich die 
unbewusste Wahrnehmung und Be-
wertung (bisher) nicht verändert hat.

Rasiert?

Es sprießt – und nicht nur hierzu-
lande. Bärte sind modern. Rund 45 
Prozent der Männer tragen einen – 
vom Dreitage- bis Vollbart. Frauen 
schätzen Bartträger oft als männlicher, 
attraktiver und kompetenter ein. Un-
tersuchungen liegen aber nur für den 
privaten Bereich, also berufsunabhän-
gig, vor.

Was Haar- und Barttracht bei Män-
nern betrifft, ist Toleranz angesagt: 
Frisuren, die ordentlich, sauber und 
gepflegt wirken, werden positiv be-
wertet – und zwar unabhängig von 
Länge oder Farbe. Bei Bärten spielt 
neben dem Grad der Gepflegtheit eine 
weitere Rolle, wie gut die Mimik des 

Trägers noch erkennbar ist.
Doch der umfangreiche Forschungs-

stand weist noch Lücken auf. Spe-
ziell für Deutschland und seine Po-
lizeien liegen kaum Ergebnisse zur 
Wirkung von Uniform, Bewaffnung 
und individueller Gestaltung des Er-
scheinungsbilds vor. Dennoch spre-
chen die Studienauswertungen dafür, 
dass Polizeibedienstete mit sichtbaren 
Piercings und vor allem sichtbaren 
Tätowierungen in den meisten Eigen-
schaften schlechter eingeschätzt wer-
den als „ungeschmückte“ Kolleginnen 
und Kollegen.

Wirkungsforschung

Auf diesem Forschungsfundament 
entwickelte die Projektgruppe an 
der Hochschule der Polizei Rhein-
land-Pfalz zusammen mit der Uni-
versität Koblenz-Landau ein eigenes 
Forschungsdesign. Untersucht wur-
de unter anderem die Wirkung einer 
großflächigen Tätowierung auf dem 
Unterarm bei Uniformierten sowie 
Nasenpiercings und „Ohrtunnel“. 
Zudem ging es um unterschiedliche 
Trageweisen der dienstlich gelieferten 
Uniform (ordentlich, korrekt und un-
ordentlich/ schmutzig) sowie polizei-
liche Kopfbedeckungen (Schirmmüt-
ze, Basecap, keine Kopfbedeckung) 
– mit im Design, die Ausrüstung des 
Wechselschichtdienstes sowie der Ge-
schlossenen Einheiten. Wesentlicher 
Bezugspunkt der Bewertung waren 
die Dimensionen der zugeschriebenen 
Kompetenz, des Vertrauens, der Sym-
pathie, des Respekts sowie der Bedroh-
lichkeit. Die Dimension Respekt wurde 
übrigens mit der Frage „Würden Sie 
Anweisungen dieser Person Folge leis-
ten“ übersetzt. 

Einfach mal gefragt …

Zufällig ausgewählte Versuchsper-
sonen wurden von Studierenden der 
Hochschule der Polizei sowie der Uni-
versitäten Trier und Koblenz-Landau 
„Fachbereich Psychologie“ in Fuß-
gängerzonen, auf Rastplätzen und in 
Zügen auf freiwilliger Basis befragt. 
Die Testpersonen blickten für wenige 
Augenblicke nacheinander auf Bilder 
von sechs Personen, die nach jedem 
Bild zu den genannten Dimensionen 
bewertet werden sollten. Auch Zivil-
personen wurden als „Reizmaterial“ 
dargeboten, ein Hinweis auf eine 
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Untersuchung 
im Kontext „Poli-

zei“ erfolgte explizit 
nicht. Die jeweiligen 

Bedingungen (zivil, 
Standarduniform, Uniform 

unordentlich, Uniform mit 
Tätowierung und so weiter) 

wurden durch Zufall dargeboten.
In der Hauptstudie wurden 241 

Personen befragt. Diese Anzahl mag 
gering anmuten, allerdings hat eine 
Versuchspersonenbedarfsberechnung 
im Vorhinein sogar einen geringeren 
Bedarf für ein valides Ergebnis ermit-
telt. Vom wissenschaftlichen Stand-
punkt her sind die Ergebnisse der 
Studie evidenzbasiert und stichhaltig.

Was wissen wir jetzt?

Uniformierte Personen erscheinen 
kompetenter, vertrauenswürdiger und 
bedrohlicher, und es wird ihnen mehr 
Respekt bezeugt als Zivilpersonen. Zi-
vilisten wirken jedoch sympathischer 
als Personen in Uniform. Accessoires 
wie ein Tattoo, Piercing oder Tunnel 
– und besonders eine Kombination 
dessen – erwecken gleichermaßen 
für Uniformierte und Zivilisten, einen 
negativen Effekt beim so wichtigen 
ersten Eindruck. Trägerinnen und 
Träger wirken weniger kompetent 
und vertrauenswürdig, es wird ihnen 
weniger Respekt gezollt. Accessoires 
und Kombinationen machen auch un-
sympathischer. 

Das sind signifikante Effekte, die 
den positiven Bonus einer uniformier-
ten Person verblassen lässt. Unordent-
lichkeit wirkt weniger kompetent, we-
niger vertrauenswürdig und weniger 
sympathisch. Polizeibediensteten in 
unordentlicher Kleidung wird weniger 
Respekt entgegengebracht.

Es finden sich zudem signifikante 
Effekte der Führungs- und Einsatzmit-
tel (FEM) bei Kompetenz, Vertrauen, 
Bedrohlichkeit und Respekt. Polizei-
bedienstete mit FEM wirken kom-
petenter, vertrauenswürdiger, aber 
auch bedrohlicher. Zudem wird ihnen 

mit Waffe 
d e u t l i c h 

mehr Res-
pekt entge-

gengebracht. Auf 
die Sympathie wir-

ken sich sichtbare FEM 
nicht wesentlich aus. Die 

Forscher konnten den Nachweis 
führen, dass es in den Dimensionen 

keine Rolle spielt, ob beziehungsweise 
welche Art von Mütze (Dienstmütze 
oder Basecap) getragen wird.

Darüber hinaus betont eine Studie 
mit einer Eyetracker-Brille, dass das 
Gesicht stets im zentralen Fokus des 
polizeilichen Gegenübers steht. Daran 
ändert auch die Tatsache des Waffen-
tragens nichts (vermuteter Waffenfo-
kuseffekt). Individuelle Ausprägungen 
des Gesichtserscheinungsbildes wie 
ein Nasenpiercing erscheinen daher 
besonders kritisch.

Das Phänomen, wonach Menschen, 
die selbst tätowiert sind, Tätowier-
te ebenfalls schlechter bewerten als 
Nichttätowierte konnte in den Studien 
der Projektgruppe nachvollzogen wer-
den – ebenso bei der gleichgelagerten 
Frage bei gepiercten Personen. 

Mehrere Generationen

Dauert es mehrere Generationen, 
bis sich kulturell-gesellschaftliche Prä-
gungen tatsächlich verändern? Das 
wäre ein Erklärungsansatz für diese 
überraschenden, widersprüchlichen 
Ergebnisse. Denn: Schnelllebige mo-
dische Erscheinungen vermögen es 
demnach nicht. Fakt ist: Die thema-
tische Forschung müsste in den kom-
menden Dekaden sicherlich wieder-
holt werden.

Die Ergebnisse entsprechen zum ei-
nen dem (internationalen) Forschungs-
stand zur Wirkung von Erscheinungs-
bildern auf Menschen jenseits der 
Polizeiforschung. Zum anderen wur-
de die auch aus der Projektgruppe 
zu Beginn erwartete Hypothese, dass 
besondere Formen des Erscheinungs-
bildes voraussichtlich vom Waffen- 
oder Uniformfokuseffekt überlagert 
werden, widerlegt.

Ist das relevant für den 
polizeilichen Einsatz?  

Ein plakatives Beispiel.

Das Ergebnis für die Dimension Res-
pekt weist einen Wert von fünf Prozent 

aus, bei dem uniformierten Personen 
kein oder wenig Respekt entgegen 
gebracht wird. Statistisch gesehen ist 
dies ein „Grundrauschen“ von jedem 
zwanzigsten Einsatz, bei dem bereits 
im ersten Eindruck trotz einer Uniform 
gegenüber den eingesetzten Kräften 
kein Respekt empfunden wird. Bei 
einer großflächigen Tätowierung auf 
dem Unterarm verdoppelt sich jedoch 
dieser Wert auf zehn Prozent – jeder 
zehnte Einsatz.

Die Projektgruppe etablierte vor 
dem Hintergrund den Begriff des Situ-
ativen Einsatzrisikos als „Wahrschein-
lichkeit dafür, dass Polizeibedienstete 
im Einsatz physisch oder psychisch 
verletzt werden, polizeiliche Einsätze 
nicht erfolgreich abgeschlossen wer-
den können, der Einsatzerfolg nur un-
ter erschwerten Bedingungen (mehr 
Zeit, mehr FEM, mehr Anstrengung, 
mehr verbale und non-verbale Aus-
einandersetzungen mit dem polizei-
lichen Gegenüber et cetera) realisiert 
werden kann oder das Ansehen der 
Polizei insgesamt und das Vertrauen 
in die Polizei im Rahmen des Einsat-
zes beschädigt beziehungsweise die 
Legitimität polizeilichen Handelns zu 
Unrecht in Frage gestellt wird.“

Daraus ergibt sich beim geschil-
derten Beispiel eine Verdopplung der 
Wahrscheinlichkeit, dass das definier-
te Risiko eintritt – nur aufgrund der 
großflächigen Unterarm-Tätowierung 
des eingesetzten Beamten. Nicht abge-
leitet werden kann ein erhöhtes Risiko 
für Tätowierte, schneller Opfer von 
Gewalt gegen die Polizei zu werden. 
Aber es wird deutlich, dass das Risiko, 
das polizeiliche Ziel nicht zu erreichen, 
durch eine großflächige Tätowierung 
auf dem Unterarm höher ist als ohne.

Keine Forschung ohne Schwächen: 
Die statistische Stichprobe gemessen 
an der Gesamtbevölkerung ist etwas 
zu jung (Durchschnittsalter in der Stu-
die: 30,6 Jahre) und besitzt ein etwas 
zu hohes Bildungsniveau (41,5 Pro-
zent der Stichprobe gab als höchsten 
Schulabschluss Abitur an). Zudem be-
steht das Reizmaterial nur aus jungen 
Polizistinnen und Polizisten, Effekte 
bei lebensälteren Bediensteten lassen 
sich daher nicht eins zu eins ableiten. 
Allerdings: Eine ähnlich angelegte 
Forschung im Bundesgebiet gibt es 
bislang nicht. Vom rein wissenschaft-
lichen Standpunkt aus wäre es span-
nend, mit ähnlichem Untersuchungs-
design und weiteren Erkenntnissen, 
sichtbare Schwächen auszugleichen.

Eine weitere Nebenstudie bei Ge-
fängnisinsassen ergab, dass der nega-
tive Effekt des Körperschmucks nicht 
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so stark ausfiel wie bei der Stichprobe 
aus der allgemeinen Bevölkerung. Al-
lerdings ließ sich auch kein positiver 
Effekt verzeichnen. Der vermeintliche 
Glaube, als tätowierter Polizist stelle 
man sich im „Milieu“ besser, ist somit 
hinfällig.

Was tun?

Liberalisierungstendenzen des 
Dienstherrn in Bezug auf beispiels-
weise Tattoo-Lockerungen erscheinen 
nunmehr zunächst fragwürdig. Ande-
rerseits sollte auch den Bedürfnissen 
der Kolleginnen und Kollegen Rech-
nung getragen werden. Bestimmte 
Erscheinungsbilder sind halt aktuell 
und einfach „schick“, „modisch“ und 
gefallen auch Polizeibediensteten. Es 
stellt sich die beamtenrechtliche Fra-
ge, wie weit die Verpflichtung der 
Beamtinnen und Beamten ausgelegt 
werden kann, auf eine bestimmte in-
dividuelle Optik verzichten zu müssen. 
Schließlich lässt sich eine Tätowierung 
im Gegensatz zu einer exzentrischen 
Halskette oder einem ausgefallenen 
Nasenpiercing nicht während des 
Dienstes so einfach ablegen. Ande-
rerseits erscheint eine umfassende Tä-
towierungserlaubnis zumindest risiko-
reich, da negative Effekte sehenden 
Auges ignoriert würden.

Welche Wege gehen?

Der skizzierte und mancherorts ein-
geschlagene Weg der verpflichtenden 
Abdeckung von Tätowierungen im 
Dienst vereint die Möglichkeit eines 
individuellen Schmucks außerhalb 
des Dienstes mit dem Bedürfnis des 
Dienstherrn nach einem risikoarmen 
Äußeren seiner Polizeikräfte. Darü-
ber hinaus wird jedoch die Wirkung 
von Tätowierungen im Speziellen, 
aber auch des sonstigen individuellen 
Schmucks im weitesten Sinne deut-
lich und transparent. Es handelt sich 
nicht um eine Gefälligkeitsforschung 
für eine konservative Polizeiführung, 
sondern vielmehr decken sich die Un-
tersuchungen mit einer Reihe auch in-
ternationaler Forschungsprojekte, bei 
denen Tätowierungen und Piercings 
weitaus schlechter weggekommen 
sind als gemeinhin vermutet. Zeitgeist 
und Schmuckbedürfnis sind eben nicht 
nur Ausdruck modischer Gesinnung 
und individueller Optik. Die damit 
verbundenen Risiken sollten den „Be-

troffenen“ bewusst sein.
In Bezug auf Frisuren, Bärte, la-

ckierte Fingernägel oder getragene 
Brillen lässt die rheinland-pfälzische 
Forschung keine unmittelbare Ablei-
tung zu. Allerdings weist einiges dar-
aus jenseits der Polizei darauf hin, dass 
je dezenter, neutraler, unauffälliger 
und gepflegter das Erscheinungsbild 
ausfällt, die negativen Effekte beim 
Gegenüber desto geringer ausfallen. 
Dies belegt beispielsweise auch eine 
jüngere Studie im Kontext des Erschei-
nungsbilds von Vertriebsmitarbeitern 
verschiedener Wirtschaftszweige, bei 
der dringend vor sehr modischen und 
ausgefallenen Erscheinungsbildern 
gewarnt wird. 

Neben der individuellen Verantwor-
tung für sein Erscheinungsbild, kommt 
jedoch auch den Dienstherren eine 
wichtige Aufgabe zu. So müssen sie für 
eine angemessene Uniform sorgen, die 
eine große Akzeptanz entfaltet, siehe 
Funktionalität und Qualität, die jeweils 
wichtige Rollen spielen. Welche Kom-
binationsmöglichkeiten der einzelnen 
Uniformstücke sind zugelassen? Sind 
diese praktikabel, und entsprechen 
sie den Bedürfnissen? Sind für alle 
Witterungsverhältnisse ausreichen-
de und funktionale Kleidungsstücke 
vorhanden?

Je größer die Akzeptanz der zur 
Verfügung gestellten Uniform einer-
seits, aber auch bezüglich der Vor-
schriften zum Erscheinungsbild an-

dererseits ist, desto eher werden die 
Beamtinnen und Beamten bereit sein, 
sich schon aus eigenem Antrieb an die 
gegebenen Regelungen zu halten und 
damit tatsächlich „uniform“ zu sein.

Risikosensitive Liberalisierung

Dies erkennend erschuf die rhein-
land-pfälzische Projektgruppe das 
„Modell der Risikosensitiven Libera-
lisierung“. Also: Wenn der Dienstherr 
ein bestimmtes Erscheinungsbild bei 
den Kolleginnen und Kollegen erwar-
tet, so muss nachvollziehbar erklärt 
werden, warum manches erlaubt, an-
deres hingegen verboten ist. Funktio-
niert dies könnte ein wesentliches Ele-
ment gelebter Eigensicherung erreicht 
und das Risiko für einen Misserfolg im 
Einsatz verringert werden.

Ein Hinweis an die Gesetzgeber 
des Bundes und der Länder, die gut 
beraten wären, ihre Sichtweise auf die 
Fragestellung des Erscheinungsbildes 
zu harmonisieren. Macht es denn nicht 
Sinn, wenn landauf und landab min-
destens im Wesen ähnliche Regelun-
gen gälten? Die Rechtsprechung wie-
derum sollte bei ihrer Urteilsfindung 
nicht nur auf gesellschaftliche Ent-
wicklungen abstellen, an denen sich 
die Polizei in regelmäßigen Abständen 
ausrichtet, sondern auch tatsächliche 
Wirkungen bestimmter Erscheinungs-
bilder in ihre Bewertung mit einfließen 
lassen. Die auch in Urteilen geforderte 
Forschung liegt ja nunmehr stichhaltig 
vor. 

DP-Autor Raphael Schäfer (M.A.) ist Leiter 
einer Polizeidienststelle in Rheinland-Pfalz. 
Zuvor war er als Dozent für die Lehre von 
Führung und Zusammenarbeit an der Hoch-
schule der Polizei Rheinland-Pfalz tätig. In 
dieser Funktion setzte er sich auch mit dem 
Erscheinungsbild von Polizistinnen und Poli-
zisten auseinander.                    Foto: privat

Ein Auszug aus dem im Artikel genannten 
Forschungsbericht der Projektgruppe kann 
unter HdP.AGErscheinungsbild@polizei.rlp.
de angefordert werden.

Weiterführende Literatur zur Vertiefung:
•  Stefan Eberz, Markus M. Thielgen, Antje 

Wels, Christine Telser & Raphael Schäfer. 
(2019) Das Modell der risikosensitiven 
Liberalisierung (MRL): ein evidenzbasierter 
Ansatz zum Risiko- und Akzeptanzmanage-
ment bei Fragen zum Erscheinungsbild von 
Polizistinnen und Polizisten, in: Polizei und 
Wissenschaft, 2019, Heft 2, S. 18-41.

•  Raphael Schäfer, Markus Thielgen, Stefan 
Eberz, Christine Telser, Anje Wels, Leonie 
Gimmler. (2019) Das Erscheinungsbild 
von Polizeibediensteten: neue Erkennt-
nisse zur Wirkung auf die Bevölkerung; in: 
Die Polizei, Heft 10, S. 289-296.
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HINTERFRAGT

Schauen wir uns die vermeint-
liche Logik und das Erklä-
rungspotenzial dieser Spie-

gelbild-Metapher einmal genauer an: 
Eine strenge und nüchterne Analyse 
anhand objektiver sozialstruktureller 
Merkmale zeigt eindeutige Unter-
schiede zwischen Polizeivollzugsbe-
amtinnen und -beamten auf der einen 
Seite und der Gesamtbevölkerung auf 
der anderen Seite: Die Polizei ist männ-
licher, formal gebildeter, repräsentiert 
allenfalls ein bestimmtes Altersseg-
ment, „deutscher“ und damit weni-
ger migrantisch, aber auch größer, 
gesünder, weniger behindert und mit 
weniger (sichtbaren) Tätowierungen 
versehen als die Gesamtbevölkerung. 

Spieglein, Spieglein …

Ungeklärt bleibt dabei, was für ein 
gesellschaftlicher Spiegel aufgestellt 
wird: Ist es Gesamtdeutschland (aber 
nur für die Bundespolizei und das 
Bundeskriminalamt?), das jeweilige 
Bundesland für die Länderpolizei, oder 

sind es Untergliederungen wie die Poli-
zistinnen und Polizisten des Polizeiprä-
sidiums (PP) Frankfurt im Vergleich 
zur Stadt Frankfurt/Main? Im Übrigen: 
Tätowierungen werden in wenigen 
Jahren sicherlich kein Thema mehr für 
die Polizei sein und zwar unabhängig 
davon, wie intensiv darüber diskutiert 
und die Thematik juristisch bearbeitet 
wird. Dabei handelt es sich schlicht um 
eine Abstimmung – „nicht mit den Fü-
ßen, sondern mit der Tätowiernadel“.

Repräsentationsdruck

Im Zeitverlauf lassen sich bei die-
sem Maßstab für deutsche Polizeien 
gegenläufige Entwicklungen beobach-
ten: Mit der Aufnahme von Frauen in 
die Schutzpolizei und der Integration 
migrantischer Bewerberinnen und Be-
werber sind Polizeien repräsentativer 
für die Gesellschaft, mit der Einfüh-
rung der zweigeteilten Laufbahn in 
einigen Bundesländern wurden sie im 
Hinblick auf die damit verbundenen 
Bildungsvoraussetzungen aber we-

niger repräsentativ. Da über Bildung 
aber auch Verzerrungen in der sozia-
len Herkunft einhergehen, rekrutiert 
sich in den Ländern, die nur noch den 
gehobenen und höheren Polizeivoll-
zugsdienst kennen, die Polizei primär 
aus bildungsnahen Schichten des ge-
hobenen Mittelstandes.

Die schiefe Spiegelbildmetapher 
muss im Bereich objektiver sozialstruk-
tureller und physischer Merkmale da-
her eindeutig abgelehnt werden: Es 
handelt sich bei der Rekrutierung von 
Personal für Polizeien um eine Posi-
tivselektion, die nach Artikel 33 Abs. 
2 Grundgesetz (GG) jedem Deutschen 
nach „seiner Eignung, Befähigung 
und fachlichen Leistung gleichen Zu-
gang zu jedem öffentlichen Amte“ 
garantiert. Ohne in eine staats- und 
beamtenrechtliche Abwägung eintre-
ten zu wollen, besteht in einer demo-
kratischen Gesellschaft, insbesondere, 
wenn sie sich dem Leitbild „Bürger-
polizei“ verpflichtet sieht, aber auch 
ein Repräsentationsdruck, der gegen 
Professionalitätsüberlegungen abge-
wogen werden muss.

Die Diskussionen um Frauen und 
deren Geeignetheit in der Schutzpolizei 
der 1980er-Jahre wirken aus heutiger 
Sicht mindestens genauso befremdlich 
wie aktuell Diskussionen um Mindest-
größen oder Tätowierungen.

Ausmaß inhumaner 
Grundhaltungen

Im Gegensatz zu den objektiven 
Merkmalen, die sich leicht erfassen 
und noch leichter kontrovers disku-
tieren lassen, spielen subjektive Ein-

Die Polizei sei ein „Spiegelbild der Gesellschaft“ ist oft zu lesen, wenn 
Vertreter in Politik, Polizeiorganisationen aber auch Polizeigewerkschaften 
Erklärungen formulieren, die insbesondere polizeiliches Fehlverhalten oder 
Polizeiskandale beschreiben sollen. Zwei Belege hierfür sollen für die Viel-
zahl an Fundstellen stehen: Zum 60-jährigen Bestehen der Gewerkschaft 
der Polizei (GdP) formulierte der damalige Bundespräsident Christian 
Wulff im November 2010: „Die Polizei ist gewissermaßen Spiegelbild und 
Seismograph gesellschaftlicher und politischer Veränderungen.“ Oder in 
der „Saarbrücker Zeitung“ mit leicht resignativem Unterton der GdP-Bun-
desvorsitzende Oliver Malchow: „Die Polizei ist ein Spiegelbild der Gesell-
schaft. Das kann man nicht leugnen. Deswegen wird es auch unter Polizis-
ten Anhänger von Pegida geben.“

 Foto: annebel146 – stock.adobe.com

Spiegelbilder  
und schwarze  

Schafe 
Missverständliche Sprachbilder  

für die Polizei

Von Dipl.-Pol. Dipl.-Psych. Hermann Groß,  
Hessische Hochschule für Polizei  

und Verwaltung
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stellungen und Werthaltungen zwar in 
Sonntagsreden eine prominente Rolle; 
gerade aber bei politischen Grund-
haltungen zeigen Polizeien eine „of-
fensive Erkenntnisverweigerung“. Für 
keine deutsche Polizei existieren bis-
her zuverlässige Daten über politische 
Einstellungen und Erkenntnisse über 
das grundsätzliche Vertrauen in das 
politische System und seine Akteure. 
So sieht sich zum Beispiel die Hessische 
Polizei erst jetzt, nachdem es einige 
Verdachtsfälle rechtsextremer Haltun-
gen und Verhaltensweisen in der Po-
lizei gegeben hat, aufgefordert, eine 
Mitarbeiterbefragung durchzuführen. 

Die Verweigerungshaltung, leider 
oft auch sekundiert durch Personalräte 
und Polizeigewerkschaften, steht im 
Widerspruch zu einer berechtigten 
Erwartungshaltung der Öffentlichkeit 
und der demokratischen Gesellschaft, 
die nicht nur wissen will, wie viele 
Polizeibeamtinnen und -beamte oder 
Migrationsbeamtinnen und -beamte 
es in Deutschland gibt, sondern auch 
das Ausmaß von undemokratischen 
oder inhumanen Grundhaltungen in 
der Polizei abschätzen können muss.

Nicht vom Mond

Die Funktion der Spiegelbild-Me-
tapher – zumindest im Kontext und 
Diskurs von polizeilichem Fehlverhal-
ten – wird damit deutlich: Die Organi-
sation Polizei oder die eigene Polizei-
politik soll mit einem Verweis auf eine 
Banalität (Polizeibedienstete kommen 
nicht vom Mond, sondern aus der Ge-
sellschaft) entlastet und „entschuldet“ 
werden. Eigentlich müsste die Aussa-
ge lauten: Unsere Mechanismen der 
Personalauswahl und -führung sowie 
der Personal- und Organisationsent-
wicklung haben trotz aller Bemühun-
gen nicht dazu geführt, dass polizeili-
ches Fehlverhalten vermieden werden 
konnte. Ähnlich verhält es sich bei den 
sogenannten schwarzen Schafen, die 
als populäre Metapher ebenfalls ex-
kulpierende, also von vermeintlicher 
Schuld befreiende Funktion haben. 
Hierdurch wird die Schuld individuel-
lem Fehlverhalten zugewiesen, und es 
werden von vorneherein systemische 
oder strukturelle Ursachen, die Fehlver-

halten erst ermöglichen, ausgeblendet. 
Eine problemorientierte Fehleranalyse 
wird damit im Keim erstickt.

Verstellter Blick

Die Fixierung auf Metaphern wie 
Spiegelbild der Gesellschaft und 
schwarze Schafe verstellt den Blick auf 
eine kritische Organisationsanalyse 
und ein positives Veränderungspoten-

DP-Autor Dipl.-Pol. Dipl.-Psych. Hermann 
Groß ist seit 1997 als Hochschullehrer für 
Sozialwissenschaften an der Hessischen 
Hochschule für Polizei und Verwaltung 
(HfPV) tätig. Neben Aufgaben in der Lehre 
fungiert er als Forschungsdirektor des 
Fachbereichs Verwaltung. Seine eigenen 
Forschungsinteressen liegen im Bereich 
der Polizeipolitik und Polizeisoziologie so-
wie kommunalen Sicherheitsstrukturen.  
Er ist Mitglied im Organisationsteam des 
Arbeitskreises „Empirische Polizeifor-
schung“ und Redaktionsmitglied der Zeit-
schrift Polizei & Wissenschaft.
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zial. Gerade in Zeiten einer deutlichen 
Ausweitung des Personalkörpers von 
Sicherheitsbehörden allgemein und Po-
lizeien im Besonderen sollte unter Ein-
bezug wissenschaftlicher Erkenntnisse 
folgendermaßen vorgegangen werden: 
Detaillierte Organisationsanalysen und 
Erhebungen von subjektiven Einstellun-
gen von Beamtinnen und Beamten bil-
den zunächst den Ist-Zustand genau ab. 
Auf dieser Basis können Erklärungsmo-
delle für spezifische Bedingungen des 
Polizeiberufs (zum Beispiel Vergeblich-
keitserfahrungen und Frustrationen) mit 
den Anforderungen an neu eintretende 
Organisationsmitglieder und bestehen-
de Strukturen abgeglichen werden.

Möglicherweise sind nicht die Mi-
nimalgröße oder sonstige körperliche 
Merkmale entscheidende Faktoren 
für eine erfolgreiche Personalarbeit, 
sondern spezialisierte Kompetenzen, 
die in ausdifferenzierten Ausbildun-
gen und Studiengängen die Basis für 
eine Polizeiarbeit der Zukunft bilden. 
Vielleicht verhindern negative Aspek-
te von Teamarbeit und Kollegialität in 
Form von falsch verstandener Kamera-
derie in der Polizei, dass berufliche und 
politische Radikalisierungsprozesse 
frühzeitig entdeckt werden. Lösungs-
vorschläge wie die Einführung von 

Die bisherige Lage: Betriebs-
rentner, die betriebliche 
Altersvorsorge bekommen, 

müssen bei Auszahlung der Ansprüche 
Sozialabgaben abführen. Kranken-
kassenbeiträge müssen bisher für die 
betriebliche Altersvorsorge zweimal 
gezahlt werden: Sowohl die anzuspa-
renden Entgeltbestandteile als auch 
die ausgezahlte Betriebsrente unter-
liegen der Sozialversicherungspflicht 
(Doppelverbeitragung). Auf die Be-
triebsrente müssen die Betriebsrentner 
den vollen Satz für die Krankenkasse 
zahlen (derzeit 14,6 Prozent) – also so-
wohl den Arbeitnehmer- als auch den 
Arbeitgeberanteil. Auf die gesetzliche 
Rente wird hingegen nur der Arbeit-
nehmeranteil fällig. Hinzu kommen 
der Zusatzbeitrag und die Beiträge 
für die Pflegeversicherung. Dies führt 
zu einer Wertminderung der Betriebs-
rente von circa 18 Prozent. Die Sozial-

unabhängigen Polizeibeauftragten 
oder die Integration flächendeckender 
Supervisionsangebote existieren zwar, 
werden aber nur zögerlich umgesetzt.

Wachstumsschmerz

Anfälligkeiten für vermeintlich ein-
fache Lösungen, populistische Forde-
rungen und Verschwörungstheorien 
jeglicher Art müssen polizeiintern und 
-extern offen analysiert, diskutiert und 
bearbeitet werden. Es gilt Frustrations- 
und Ambiguitätstoleranz (Umgang mit 
Mehrdeutigkeit) als Einstellungsvor-
aussetzung zu stärken, im Polizeialltag 
zu erhalten sowie den Respekt vor 
politischen und Rechtsinstanzen zu 
befördern. Eine Analyse, warum es in 
der Polizei relativ viel Unterstützung 
für rechtspopulistische Parteien gab 
(man denke an die Republikaner in 
den 1980er-Jahren) und aktuell (AfD) 
gibt, steht dabei weitgehend aus. Dies 
wäre für eine demokratische Veranke-
rung und Rückversicherung der Polizei 
aber notwendig.

Zu befürchten ist aber, dass – ver-
gleichbar dem rasanten Personalzu-
wachs in den 1970er-Jahren – Polizeien 

abgaben schmälern die Betriebsrente 
deutlich, was ein erheblicher Nachteil 
der betrieblichen Altersvorsorge ist. 

Die Doppelverbeitragung geht auf 
eine Entscheidung der rot-grünen Bun-
desregierung aus dem Jahr 2004 zu-
rück. Zur Stärkung der Gesetzlichen 
Krankenversicherung wurde damals 
beschlossen, Betriebsrenten nicht nur 
in der Anspar-, sondern auch in der 
Auszahlphase im Rentenalter mit dem 
vollen Beitragssatz zur Kranken- und 
Pflegeversicherung zu belasten. Das 
Modernisierungsgesetz zur Gesetzli-
chen Krankenversicherung galt ohne 
Übergangsfrist und wurde rückwirkend 
für bestehende Verträge eingeführt.

Bisher galt eine Freigrenze von 
155,75 Euro im Monat oder 18.690 Euro 
bei einer Einmalauszahlung. Fällt die 
Betriebsrente nicht höher aus, werden 
keine Abgaben berechnet. Sobald die 
Grenze jedoch überschritten wird, ist 

der volle Beitrag auf die gesamte Aus-
zahlung zu entrichten.

Die Große Koalition hat sich darauf 
geeinigt, Betriebsrentner zu entlasten. 
Am 10. November 2019 entschied der 
Koalitionsausschuss, die sogenannte 
Doppelverbeitragung bei Betriebsren-
ten abzuschwächen. Seit Jahresbeginn 
hat ein Freibetrag von 159,25 Euro 
die Freigrenze ersetzt und wurde an 
die Einkommensentwicklung ange-
passt. Das heißt: Erst ab dieser Höhe 
wird der volle Krankenkassenbeitrag 
auf die Betriebsrente fällig. Auf den 
Freibetrag werden keine Abgaben fäl-
lig. Zu zahlen ist der Beitragssatz der 
jeweiligen Krankenkasse inklusive 
Zusatzbeitrag. 

Dies hat zur Folge, dass rund 60 
Prozent der Betriebsrentner damit de 
facto maximal den halben Beitragssatz 
zahlen, die weiteren 40 Prozent wer-
den spürbar entlastet.

Betriebsrentner werden 
von Sozialabgaben entlastet

Von Maria Bauer, Referentin in der Bundesgeschäftsstelle
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zunehmend mit Wachstumsschmerzen 
zu kämpfen haben und eine perso-
nalpolitische „Tonnenideologie“ sich 
allein auf vorgegebene numerische 
Personalzuwächse konzentriert, wobei 
der politische Wille, zum Beispiel den 
Anteil von Frauen und Migranten in 
der Polizei weiter zu steigern, explizit 
oder doch zumindest implizit in den 
Köpfen von Auswahlentscheidern eine 
prominente Rolle spielt, während die 
Randbedingungen, die den Eintritt 
dieser Gruppen in die Polizei erschwe-
ren, ausgeblendet werden. Weiterhin 
dürfte ein rasanter Personalzuwachs 
mit der Grundsatzproblematik zwi-
schen Qualität und Schnelligkeit zu 
kämpfen haben, wobei auch mit nicht 
darauf eingerichteten Ausbildungs- 
und Studienkapazitäten zu rechnen ist. 

Unter dem Strich

Missverständliche und falsche 
Sprachbilder wie Polizei als Spiegelbild 
der Gesellschaft oder schwarze Schafe 
verhindern – selbst, wenn sie in gutem 
Glauben verwendet werden – eine zu-
treffende Analyse von Personal- und 
Organisationstrukturen in der Polizei. 
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INNENLEBEN

Innerhalb der Gewerkschaft sind al-
le polizeilichen Sparten gut vertre-
ten, aber auch die Tarifbeschäftig-
ten sind ein fester Bestandteil der 
Organisation. Im täglichen Dienst 
agieren sie oft im Hintergrund, 
spielen jedoch eine bedeutende 
Rolle in der Polizei.

Auf Bundesebene setzt sich ein 
Gremium, bestehend aus dem 
Geschäftsführenden Bundes-

vorstand (GBV) und jeweils zwei Tarif-
beschäftigten eines jeden Landesbe-
zirks und der Bezirke Bundespolizei und 
Bundeskriminalamt zusammen – die 
Bundestarifkommission (BTK).

Kernaufgabe der Kolleginnen und 
Kollegen ist die Begleitung der Tarif-
verhandlungen – von der Forderungs-
aufstellung bis hin zum Abschluss. 
Aber auch Themenschwerpunkte der 
Tarifpolitik gehören zu den zentralen 
Aufgaben der BTK.

Auf Landesebene, so in Rhein-
land-Pfalz, gibt es eigens einen Fach-
ausschuss Tarif. Seit vielen Jahren 
setzt er sich dafür ein, die Arbeitsbe-
dingungen, die Personalplanung und 
die Personalentwicklung zu verbes-
sern. Hier konnte zum Beispiel erreicht 
werden, dass hohe Lehrgangskosten 

für eine vom Arbeitgeber geforderte 
Qualifizierungsmaßnahme nicht mehr 
von den Beschäftigten selbst getragen 
werden mussten.

Es sind aber nicht nur die Aufgaben 
auf Bundesebene oder in den Fachaus-
schüssen, die die Tarifarbeit innerhalb 
der Gewerkschaft so spannend macht: 
Es sind auch die vielen Begegnungen 
mit den Kolleginnen und Kollegen 
auf GdP Veranstaltungen, bei ver-
schiedenen Aktion, Tarifseminaren 
und vielem mehr.

Denn oft erfährt man gerade da, wo 
der Schuh drückt. 

Tarifarbeit  
innerhalb der 
Gewerkschaft

Von Isabel Sorg

Die BTK tagte Mitte Januar in Vorbereitung auf die kommende Tarifrunde.     Foto: Bensmail
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Damit trifft Kraftsportler Ba-
boumian voll ins Schwarze, 
denn tatsächlich lassen sich 

Muskeln wunderbar auf Basis von 
pflanzlichem Eiweiß aufbauen, und 
viele negative Begleiterscheinungen, 
die mit einem hohen Fleisch- und 
Milchkonsum einhergehen, bleiben 
dabei aus. So entdecken auch immer 
mehr erfolgreiche Profisportler die 
vegane Lebensweise für sich: For-
mel-1-Rennfahrer Lewis Hamilton, 
Tennisstar Venus Williams, Ex-Fuß-
balltorwart Timo Hildebrand, um ei-
nige zu nennen. Sie ernähren sich 
pflanzlich und investieren in vegane 
Start-ups, denn eins erscheint klar: 
Vegan ist die Zukunft! 

Gesundheitliche Vorteile

Aktuelle Studien bestätigen die per-
sönlichen Erfahrungen dieser Sportler 
und zeigen eine Menge gesundheit-
licher Vorteile auf: Eine pflanzliche 
Ernährung lässt Blutdruck und Cho-
lesterinspiegel sinken und schützt so 
vor Herzkrankheiten und Entzündun-
gen. Eine effizientere Versorgung der 
Muskeln mit Sauerstoff steigert die 
sportliche Leistungsfähigkeit, wäh-
rend die verbesserte Verwertung des 
Sauerstoffs zu einer höheren Aus-
dauer führt. Zugleich sorgt eine hohe 
Konzentration an Antioxidantien im 

Körper für kürzere Regenerationszei-
ten zwischen den Trainingseinheiten.

Kein Wunder, dass sich schon die 
Gladiatoren im alten Rom überwie-
gend pflanzlich ernährt haben. So 
empfehlen auch heutzutage zahlrei-
che medizinische Institute, wie das in 
Washington ansässige renommierte 
Physicians Committee for Respon-
sible Medicine, vor allem Sportlern 
ausdrücklich eine pflanzliche Kost.

Hürden im Arbeitsalltag

Sind nicht auch Polizeibeschäftigte 
im Einsatz – genauso wie Profisportler 
– durchgehend gefordert, Extremleis-
tungen zu erbringen? Da auch für un-
sere Arbeit physische Stärke und Fit-
ness elementar sind, leben mittlerweile 
zahlreiche Polizistinnen und Polizis-
ten vegan. Der ethische Aspekt mag 

Veganer Polizist – ein Lauch?
Von Stephanie Endres, Denis Spendel und Ludmila Widmer

„Wie bist du, ohne Fleisch zu essen, so stark geworden wie ein Ochse?“ 
Diese Frage hört Strongman Patrick Baboumian häufig, denn das Vor-
urteil, man bräuchte Fleisch, um kräftig und fit zu sein, ist weit verbrei-
tet. Seine clevere Antwort darauf lautet: „Hast du einen Ochsen jemals 
Fleisch essen sehen?“ 

 Foto: freshidea – stock.adobe.com
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bei vielen natürlich ebenso eine Rolle 
spielen. Der ein oder andere vegane 
Polizist machte jedoch sicherlich die 
Erfahrung, dass unser Arbeitsalltag 
im Hinblick auf die optimale Versor-
gung nicht immer leicht ist. Sei es das 
unzureichende oder fehlende Angebot 
in den Kantinen und bei der Einsatz-
verpflegung. Oder die Ausrüstung, bei 
der man dazu gezwungen ist, Leder 
und Wolle zu tragen.

Dass es auch anders geht, beweist 
das israelische Militär. Dort gehört es 
seit Jahren zum guten Ton, dass den 
Soldaten vegane Stiefel und Jacken 
sowie ein reichhaltiges veganes Es-
sensangebot zur Verfügung stehen. 
All dies wäre problemlos auch hier 
umsetzbar, scheitert aber bisher an 
dem Unwillen von Entscheidungsträ-
gern, solche Bedürfnisse wahrzuneh-

men und entsprechende Vorschläge 
umzusetzen. Beispielsweise wurde bei 
der Baytex-Übung 2018 (Gemeinsame 
bayerische Terrorismusabwehrübung) 
das Angebot des Caterers, uns vegane 
Polizisten mit pflanzlicher Kost zu ver-
sorgen, schlicht ausgeschlagen.

Vegane Polizisten,  
vereinigt euch! 

Unser Anliegen dient dem Schutz 
der Tiere, der Umwelt und nicht zuletzt 
unserer Gesundheit. Die pflanzliche 
Ernährung ist der Grundstein unserer 
enormen Leistungsfähigkeit. 

Im Sinne unseres Staates verrichten 
wir jeden Tag harte Arbeit und haben es 
verdient, dass unsere Stimmen bei den 

Präsidien der Polizei Gehör finden. Um 
unsere Interessen sichtbar zu machen 
und sie effektiver zu vertreten, möch-
ten wir uns daher mit gleichgesinnten 
Kollegen und Kolleginnen vernetzen 
und eine Interessengemeinschaft bil-
den. Zusammen sind wir stärker und 
einflussreicher! Gemeinsam sind wir in 
der Lage, Bedingungen zu schaffen, die 
den Arbeitsalltag für uns und künftige 
Generationen junger, motivierter Kol-
legen enorm erleichtern werden. 

Meldet euch bei uns, wenn auch ihr 
eine fortschrittliche, aufgeklärtere und 
gesündere Polizei wünscht – natürlich 
gilt das Angebot auch für Tarifbeschäf-
tigte.

Wir freuen uns, von euch zu hören! 
Ihr erreicht uns unter: 

kontakt@vegpol.de 

Stephanie Endres, Polizeiobermeisterin: 
2012 begann ich als Quereinsteigerin die 
Ausbildung in Dachau und arbeite nun nach 
zwei vorherigen Dienststellen beim Vor-
führdienst. Komplett vegan lebe ich seit 
2015. Mein Traum war es schon damals, 
mich für meine ebenfalls veganen Kollegen, 
einzusetzen. 

Denis Spendel, Polizeimeister: Ich habe 
lange meinen Platz in der Welt gesucht 
und ihn nach vielen verschiedenen Jobs 
gefunden. 2015 fing ich an, mich vegan zu 
ernähren, zwei Jahre später habe ich meine 
Ausbildung in Königsbrunn begonnen, und 
seit 2019 bin ich in der BePo. Jetzt lebe ich 
vegan und setze mich für Mensch, Tier und 
Umwelt gleichermaßen ein.

Ludmila Widmer, Umweltingenieurin, Re-
dakteurin, Tierrechtsaktivistin: Seit 2015 
zunächst aus ethischen, später auch aus 
gesundheitlichen Gründen vegan.
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Demonstrative Blockadefor-
men müssen beispielsweise 
juristisch eingeordnet wer-

den. Aber: Die Rechtsprechung und 
Fachliteratur der vergangenen 40 Jah-
re ist teils verwirrend und lässt auf den 
ersten Blick nur schwerlich eine klare 
Linie erkennen. 

Was Versammlungsfreiheit bedeu-
tet, gehört für die Polizei zweifellos 
zum Grundwissen. Das Grundgesetz 
(GG) sagt, Versammlungen unterlie-
gen dem Friedlichkeitsgebot, Waf-
fen dürfen nicht mitgeführt werden. 

Staatliche Eingriffe sind nur unter den 
einschränkenden Bedingungen des 
Versammlungsgesetzes erlaubt.

Ihre Besonderheit erlangte die 
Versammlungsfreiheit in der zweiten 
Hälfte der 1960er-Jahre. Die „Stu-
dentenbewegung“ verbreitete ihre 
Forderungen „über den „Druck der 
Straße“. Die polizeiliche Führung sah 
sich damals einer bislang unbekann-
ten Form und Intensität gegenüber. 
Einsatztaktisch und juristisch nur un-
zureichend gewappnet, stand sie dem 
hilflos gegenüber.

Straßenbahnen lahm gelegt

Diese Entwicklungen beschäf-
tigten die Gerichte. Und das bis zu 
den höchsten Instanzen. So hatten 
Studenten, die im Oktober 1966 per 
Sitzblockade den Straßenbahnver-
kehr in Köln lahmlegten, nach da-
maliger strafrichterlicher Auffassung 
eine Nötigung nach Paragraf 240 
Strafgesetzbuch (StGB) begangen. 
In letzter Instanz stellte der Bundesge-
richtshof (BGH) in seinem legendären 
„Laepple“-Urteil fest, dass die auf den 
Gleiskörpern sitzenden und damit 
den Verkehr blockierenden Studen-
ten Gewalt ausübten. Ihr Verhalten 
übe auf Fahrer einen unwiderstehli-
chen Zwang aus. Schließlich beginge 
dieser bei seiner Weiterfahrt einen 

Wenn blockiert wird 
Juristische Odyssee und polizeitaktische Gratwanderung

Von Heinrich Bernhardt, Polizeipräsident a.D.

Die Bewältigung problembelasteter Versammlungen und Aufzüge unter 
freiem Himmel stellt Polizeiführer vor besondere Herausforderungen. 
Nicht nur, dass sie sich intensiv mit der taktischen Vorbereitung und 
Durchführung ihrer Maßnahmen zu befassen haben, auch die Einarbei-
tung in die vielfältigen Verästelungen und Fallstricke des Versammlungs-
rechts verlangt ihnen einiges ab. 

Ramstein Air Base im Oktober 1983: Rund 500 Demonstranten gelang es trotz umfangreicher Absperrmaßnahmen wiederholt, die Haupt-
zufahrtstraße für kurze Zeit zu besetzen.                                                                                                                Foto: Jörg Schmitt/dpa
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Totschlag. Ein Urteil mit zunächst 
andauender Wirkung.

Also doch Gewalt?

In der Folge richteten sich mehrere 
Verfassungsbeschwerden gegen eine 
strafgerichtliche Meinungsbildung, die 
zwischen 1981 und 1984 vor militäri-
schen Einrichtungen durchgeführten 
Sitzblockaden als Gewalt im Sinne 
des Nötigungstatbestandes (Paragraf 
240 StGB) einstufte. Und das ohne 
geschehene Gewalttätigkeit, und 
weil die Kammern es unterließen, die 
Rechtswidrigkeit des Handelns mit 
Blick auf die sogenannte Verwerflich-
keitsklausel (Paragraf 240 Abs. 2 StGB) 
zu prüfen.

Diese Gerichte knüpften an den 
Gewaltbegriff der „Laepple-Entschei-
dung“ an. In der Auslegung der Ge-
walt als Mittel der Nötigung (Para-
graf 240 Abs. 1 StGB) erzielten die 
acht Verfassungsrichter jedoch nur 
ein Patt. Also blieb alles beim Alten 
und die Sitzblockade eine Form der 
Gewalt im Sinne der Nötigung. Ge-
meinsam rügten die Richter jedoch 
die strafgerichtliche Auslegung der 
Rechtswidrigkeit, soweit diese schon 
aus der Gewaltanwendung abgelei-
tet wurde und damit die besondere 
Bedeutung der Verwerflichkeitsregel 
missachtete.

Nebenbei fügte das Bundesver-
fassungsgericht (BVerfG) an, dass 
Sitzblockaden auch bei fehlender 
Feststellung einer Nötigung nicht 
zwangsläufig sanktionslos bleiben 
müssen. So könne eine Versammlung 
aufgelöst werden (Paragraf 15 Ver-
sammlungsgesetz (VersG)), wenn von 
ihr eine unmittelbare „Gefährdung der 
öffentlichen Sicherheit“ ausgehe. Das 
träfe zu, wenn die Blockade darauf 
ausgerichtet sei, bewusste Zwangs-
wirkungen zu erzielen. Niemand sei 
befugt, …„die öffentliche Aufmerk-
samkeit durch gezielte und absicht-
liche Behinderung zu steigern. Dies 
berechtigt vielmehr die Polizei zum 
Einschreiten gegen die Störer und zur 
Auflösung der Versammlung, um den 
Rechten der behinderten Dritten Gel-
tung zu verschaffen, wenn deren Be-
hinderung über eine Geringfügigkeit 
hinausgeht“.

Zwar ein gut gemeinter Hinweis 
des BVerfG, doch wird die bisher gel-
tende Definition der „unmittelbaren 
Gefährdung der öffentlichen Sicher-
heit“ (Paragraf 15 Abs. 3 i.V.m., Para-
graf 15 Abs. 1 VersG), die an sich nur 

anerkannt wurde, wenn der Bestand 
des Staates oder seine Einrichtungen 
samt seiner Funktionsfähigkeit oder 
die Individualgüter Leben, Gesund-
heit, Freiheit, Ehre oder das Vermö-
gen einzelner bedroht wird, erweitert. 
Grundsätzliches Indiz dafür ist die Ver-
letzung entsprechender bußgeld- oder 
strafrechtlicher Schutzvorschriften. 
Das BVerfG erkennt nunmehr eine 
Gefährdung der öffentlichen Sicher-
heit nicht nur durch die Missachtung 
von Rechtsnormen an. Die Richter se-
hen sie bereits in der gezielten und 
absichtlichen Behinderung Dritter ver-
wirklicht. Selbst wenn diese nicht nur 
als Nebenfolge in Kauf genommen 
wird, sondern dazu dient, die öffentli-
che Aufmerksamkeit zu steigern. Das 
bürdet gerade der Polizei erhebliche 
Wertungs- und Subsumtionsprobleme 
auf, die in der Praxis nur schwer zu 
überwinden sind. 

Gemeinschaftliche Nötigung

Später, 1995, vollzogen die höchs-
ten Hüter der Verfassung einen Pa-
radigmenwechsel: Die Verfassungs-
beschwerden wendeten sich gegen 
die strafgerichtlichen Verurteilungen 
wegen gemeinschaftlicher Nötigung, 
begangen durch – frei von jeglichem 
physischen Zwang begleitete – Sitz-
demonstrationen vor einem Muniti-
onslager der Bundeswehr. Der mehr-
fachen polizeilichen Aufforderung, 
die Blockade aufzugeben, sowie ei-
ner Auflösungsverfügung waren die 
Demonstranten nicht gefolgt. Zwar 
konstatierte das BVerfG erneut, dass 
die Normierung des Paragraf 240 StGB 
hinsichtlich der Gewaltalternative mit 
Art. 103 Abs. 2 GG vereinbar ist. Doch 
im Gegensatz zu seinem 1986 ergan-
genen Urteil entschieden dieses Mal 
fünf zu drei Richterstimmen, dass die 
strafrichterliche Auslegung des Ge-
waltbegriffs gegen Art. 103 Abs. 2 
GG verstößt: „Da die Ausübung von 
Zwang auf den Willen Dritter bereits 
im Begriff der Nötigung enthalten ist 
und die Benennung bestimmter Nö-
tigungsmittel in Paragraf 240 Abs. 2 
StGB die Funktion hat, innerhalb der 
Gesamtheit denkbarer Nötigungen die 
strafwürdigen einzugrenzen, kann die 
Gewalt nicht mit dem Zwang zusam-
menfallen, sondern muss über diesen 
hinausgehen. (…) Zwangseinwirkun-
gen, die nicht auf dem Einsatz körper-
licher Kraft, sondern auf geistig-seeli-
schem Einfluss beruhen, erfüllen unter 
Umständen die Tatbestandsalternative 

der Drohung, nicht jedoch die der Ge-
waltanwendung.“

Angekettet und ausgebremst

2001 hatte Karlsruhe über weitere 
Verfassungsbeschwerden zu entschei-
den: Im ersten Fall ging es um die 
Blockadeaktion Mitte 1986 vor dem 
Gelände der geplanten Wiederaufbe-
reitungsanlage in Wackersdorf. Eine 
rund 30-köpfige Aktionsgruppe hatte 
sich durch Ketten miteinander verbun-
den, an die Torpfosten des Haupttores 
angeschlossen und die Hauptzufahrt 
blockiert. Dann wurde die Versamm-
lung aufgelöst, die Ketten mit Bol-
zenschneidern getrennt. Vorherige 
Instanzen hatten ein gewalttätiges, 
rechtswidriges Auftreten im Sinne von 
Paragraf 240 StGB festgestellt. 

Der zweite Fall betraf die Blockade 
einer 600 Personen starken Gruppe 
Sinti und Roma auf der Autobahn 
5. Der Präsident des deutschen Ro-
ma-Nationalkongresses hatte im No-
vember 1990 zahlreiche Pkw, Wohn-
mobile und Busse in Richtung Basel 
geführt. Einem Teil der Menschen 
drohte die Abschiebung aus dem Bun-
desgebiet. Sie wollten daher in die 
Schweiz einreisen, um sich dort beim 
Hohen Flüchtlingskommissar der Ver-
einten Nationen (UN) für ein Blei-
berecht in einem der beiden Länder 
einzusetzen. Nachdem die schweize-
rischen Grenzbehörden der Gruppe 
die Einreise verweigert hatten, stopp-
te die Fahrzeugkolonne kurz vor dem 
Grenzübergang, jedoch noch auf der 
Autobahn. Die Fahrzeuge wurden auf 
beiden Fahr- und Seitenstreifen ab-
gestellt, der Übergang unpassierbar 
gemacht. Polizeiliche Aufforderungen 
ignorierten die Blockierer. Erst einen 
Tag später gaben sie die Blockade auf.

Die Strafgerichte erkannten auf Ge-
walt im Sinne des Paragraf 240 StGB 
mit der Folge, dass viele Verkehrsteil-
nehmer betroffen worden seien. Die-
se hätten infolge des Verhaltens des 
Beschwerdeführers und der anderen 
Personen zum Teil erhebliche Umwe-
ge und zeitliche Verzögerungen in 
Kauf nehmen müssen. Das Verhalten 
sei auch rechtswidrig gewesen, „denn 
die Anwendung der Gewalt zu dem 
angestrebten Zweck (Einreise in die 
Schweiz zur Erreichung eines Blei-
berechts) sei verwerflich. Dies gelte 
auf jeden Fall unter Berücksichtigung 
des Umstandes, dass die Blockade 
sich mehr als 24 Stunden hingezogen 
habe. 
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Wirkung auf Grundrechte Dritter

Das Bundesverfassungsgericht wies 
beide Verfassungsbeschwerden als 
unbegründet ab. Zur Blockadeakti-
on in Wackersdorf stellte Karlsruhe 
fest, dass das Anketten sich nicht nur 
auf die körperliche Anwesenheit be-
schränkte, sondern auch körperlichen 
Zwang entfaltete. Der sei über den 
psychischen hinausgegangen und hät-
te darauf abgezielt, Dritten den eige-
nen Willen aufzuzwingen.

Im anderen Fall: Die Autobahn-
blockade sei die Errichtung eines 
Hindernisses durch körperliche Kraft-
entfaltung gewesen, von der eine 
Zwangswirkung ausgegangen sei. 

Die Verfassungsrichter machten zu-
dem deutlich, dass die Strafgerichte die 
Bedeutung der Art. 8 und Art. 2 Abs. 
1 GG bei der Auslegung und Anwen-
dung der Verwerflichkeitsklausel nicht 
hinreichend berücksichtigt hatten. Das 
hätte erfordert zu prüfen, „insbesonde-
re die Feststellung und Bewertung, in 
welcher Art und in welchem Maß sich 
die Blockadeaktion auf betroffene Drit-
te und deren Grundrechte auswirkten. 
Wichtige Abwägungselemente sind 

dabei unter anderem die Dauer und 
Intensität der Aktion, deren vorherige 
Bekanntgabe, Ausweichmöglichkei-
ten über andere Zufahrten, die Dring-
lichkeit des blockierten Transports, 
aber auch der Sachbezug zwischen 
den in ihrer Fortbewegungsfreiheit 
beeinträchtigten Personen und dem 
Protestgegenstand“.

Politische Fernziele

Die 2011 beschiedene Verfassungs-
beschwerde betraf die Verurteilung 
eines Beschwerdeführers, der sich 
im März 2004 mit 40 weiteren Per-
sonen auf einer Verbindungsstraße 
zwischen der damaligen amerikani-
schen Rhein-Main-Airbase und der 
Wohnsiedlung Gateway Gardens 
niedergelassen hatte, um gegen die 
bevorstehende Intervention der USA 
im Irak zu protestieren. Für eine nicht 
unerhebliche Wartezeit waren Fahr-
zeugführer daran gehindert worden, 
ihre Fahrt fortzusetzen. Nachdem die 
Demonstranten die polizeiliche Auf-
lösungsverfügung nicht beachteten, 
wurden sie von Polizeikräften zwangs-
weise weggetragen.

Das Amtsgericht stufte die Blocka-
de als Gewalt ein. Zwar hätten die 
Demonstranten auf die Fahrzeugfüh-
rer der ersten Reihe nur psychischen 
Zwang ausgeübt. Jedoch seien die 
Fahrzeugführer ab der zweiten Reihe 
physisch an der Weiterfahrt gehindert 
worden. Schließlich hätten ihnen die 
Kraftfahrzeuge der ersten Reihe den 
Weg versperrt. Das Verhalten der De-
monstranten sei zudem rechtswidrig 
gewesen. Zwar seien die Motive für 
die Sitzblockade von Friedenswillen 
geprägt und in der Sache nachvollzieh-
bar, doch könnten politische Fernziele 
bei der Prüfung der Rechtswidrigkeit 
nach Paragraf 240 Abs. 2 StGB nicht 
berücksichtigt werden. Niemand habe 
das Recht auf gezielte Verkehrsbehin-
derung durch Sitzblockaden. Ferner 
sei die Aktion keineswegs notwen-
dig gewesen, um das Grundrecht der 
Versammlungsfreiheit durchzusetzen. 
Der Beschwerdeführer und die Mit-
angeklagten hätten ihre Versamm-
lungsfreiheit auch neben der Fahrbahn 
ausüben können. Die gegen das Straf-
urteil erhobene Berufung verwarf das 
Landgericht (LG) Frankfurt.

Das BVerfG erhob keine Einwände 
gegen die Auslegung der Blockade 
als Gewalt im Sinne der Nötigung. 

Berlin, Marshallbrücke, Anfang Oktober 2019: Ein Aktivist der Bewegung „Extinction Rebellion“ hatte sich an einem Fass mit anderen 
Aktivisten angekettet.                                                                                                                                      Foto: Britta Pedersen/dpa
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Es nahm Bezug auf das sogenannte 
Zweite-Reihe-BGH-Urteil: „Das ers-
te Fahrzeug in der Reihe bedeutet 
für den nachfolgenden Fahrzeugfüh-
rer ein unüberwindbares physisches 
Hindernis im Sinne des Beschlusses 
des BVerfG vom 10.1.1995. Dass im 
Verhältnis von Demonstranten zum 
ersten Fahrzeugführer keine physi-
sche, sondern allein eine psychische 
Zwangswirkung vorliegt, sei ohne 
Belang, da die Einflussnahme eines 
mittelbaren Täters auf den Tatmitt-
ler durchaus allein psychischer Natur 
sein darf. Für die Fahrzeugführer der 
zweiten und nachfolgenden Reihen 
begründet es keinen Unterschied, ob 
die das Hindernis bildende erste Reihe 
dort von den Fahrzeugführern selbst 
abgestellt wurde (…) oder aufgrund 
von psychischer Einflussnahme Dritter 
entstand.“

Dennoch sah das BVerfG durch die 
Folgeentscheidung des LG Frankfurt 
die Versammlungsfreiheit der Be-
schwerdeführer verletzt, da es den 
Versammlungscharakter der Zusam-
menkunft mit nicht tragfähigen Grün-
den verneint hatte. Der Umstand, dass 

die gemeinsame Sitzblockade der öf-
fentlichen Meinungsbildung gegolten 
hatte, also dem Protest gegen eine 
militärische Intervention und deren 
deutsche Unterstützung, habe diese 
erst zu einer Versammlung im Sinne 
des Grundgesetzes gemacht. Sollte das 
LG gemeint haben, dass den Aktionen 
der Demonstranten der Schutz des Art. 
8 Abs. 1 GG deshalb abzusprechen 
sei, weil sie sich unfriedlicher Mittel 
bedient hätten, halte dies einer ver-
fassungsrechtlichen Prüfung ebenfalls 
nicht stand. 

Zusätzlich stellte es fest, dass die 
Gerichte auch durch ihre fehlerhafte 
Anwendung und Auslegung der Ver-
werflichkeitsklausel der Bedeutung 
der Versammlungsfreiheit nicht Rech-
nung getragen haben.

Das Autorenfazit

Blockaden genießen grundsätzlich den 
Schutz der Versammlungsfreiheit

Blockaden, das bewusste, von meh-
reren Menschen gemeinsam herbeige-

führte „Versperren“ insbesondere von 
Wegen und Plätzen mit dem Ziel, in 
einer öffentlichen Angelegenheit eine 
Aussage zu machen beziehungswei-
se Protest zum Ausdruck zu bringen, 
unterliegen grundsätzlich dem Schutz 
der Versammlungsfreiheit (Art. 8 GG). 

Jedes gegen eine Blockade gerich-
tete polizeiliche Einschreiten muss sich 
dessen bewusst sein und an der Frage 
messen lassen, ob eine unmittelbare 
Störungen der öffentlichen Sicherheit, 
beispielsweise durch die Begehung 
einer Nötigung (Paragraf 240 StGB), 
zu konstatieren ist, die eine Auflö-
sung (Paragraf 15 Abs. 3 i.V.m. Abs. 
1) zulässt.

Blockadeformen in passiver Resistenz 
stellen keine Nötigung mit dem Mittel 
der Gewalt dar

Passiver Widerstand von Demonst-
ranten, beispielsweise durch Sitz- oder 
Stehblockaden auf Straßen oder vor 
Veranstaltungszugängen, erfüllt nicht 
das Gewaltmerkmal der Nötigung (Pa-
ragraf 240 StGB); die „Laepple-Ent-
scheidung“ ist nicht mehr anwendbar. 
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WIR TRAUERN 2019 UM
AFGHANISTAN: 5. Januar Nuri Dschawid, Radiojournalist/Blogger | 5. Februar
Rahmani Rahimullah, Fernsehjournalist | 5. Februar Aria Schafik, Radiojournalist |
15. März Chairchah Sultan Mahmud, Radiojournalist | 1. Juli Imeailsi Abdulrauf,
Medienmitarbeiter | GHANA: 16. Januar Ahmed Hussein-Suale, Fernsehjournalist |
HAITI: 10. Oktober Néhémie Joseph, Radiojournalist | HONDURAS: 17. März
Leonardo Gabriel Hernández, Fernsehjournalist | 31. August Edgar Joel Aguilar,
Fernseh-journalist | IRAK: 4. Oktober Hischam Fares Al-Adhami, freier Journalist |
6. November Amdsched al-Dahamat, Autor/Bürgerjournalist | JEMEN: 28. Januar Siad
al-Schaarabi, Medienmitarbeiter/Producer | 5. Mai Ghaleb Labhasch, Bürgerjournalist |
KOLUMBIEN: 9. Mai Mauricio Lezama, Dokumentarfilmer | LIBYEN: 19. Januar
Mohammed bin Chalifa, Journalist | MEXIKO: 20. Januar Rafael Murúa Manríquez,
Radiojournalist | 19. Februar Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, Radiojournalist |
15. März Santiago Barroso, Radiojournalist | 25. März Omar Iván Camacho
Mascareño, Sportreporter | 2. Mai Telésforo Santiago Enríquez, Radiojournalist |
16. Mai Francisco Romero Díaz, Printjournalist | 11. Juni Norma Sarabia Garduza,
Printjournalistin | 30. Juli Rogelio Barragán Pérez, Onlinejournalist | 3. August Jorge
Ruiz Vázquez, Printjournalist | 24. August Nevith Condés Jaramillo, Onlinejournalist |
NIGERIA: 22. Juli Precious Owolabi, Fernsehjournalist | PAKISTAN: 4. Mai Ali Sher
Rajpar, Printjournalist | 16. Juni Muhammad Bilal Khan, Bürgerjournalist | 30. April
Malik Amanullah Khan, Printjournalist | 30. August Mirza Waseem Baig, Fernseh-
journalist | 24. November Urooj Iqbal, Printjournalistin | PHILIPPINEN: 10. Juli
Eduardo Dizon, Radiojournalist | 7. November Dindo Generoso, Radiojournalist |
1. Dezember Benjie Caballero, Radiojournalist | DEMOKRATISCHE REPUBLIK
KONGO: 2. November Papy Mahamba Mumbere, Radiojournalist | SOMALIA: 12. Juli
Hodan Nalayeh, Fernsehjournalistin | 12. Juli Mohamed Sahal Omar, Fernseh-
journalist | 14. August Abdinasir Abdulle Ga’Al, Radiojournalist | SYRIEN: 23. März
Mohammad Dschumaa, Medienmitarbeiter | 18. Juni Amdschad Bakir, Foto-
journalist | 23. Juni Omar al-Dimaschki, Bürgerjournalist | 17. Juli Alaa Najef
al-Chader al-Chalidi, Fotojournalist | 21. Juli Anas al-Diab, Bürgerjournalist |
15. August Samer al-Sallum, Bürgerjournalist | 10. Oktober Welat Erdemci, freier
Journalist/Fotograf | 13. Oktober Saad Ahmad, Agenturjournalist | 13. Oktober
Mohammed Rascho, Fernsehjournalist | 10. November Abdel Hamid al-Jussef,
Fotojournalist | TSCHAD: 25. Mai Obed Nangbatna, Fernsehjournalist | UKRAINE:
20. Juni Wadim Komarow, Printjournalist | VEREINIGTES KÖNIGREICH: 19. April Lyra
McKee, freie Journalistin/Autorin
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Blockaden in passiver Resistenz dürfen 
unter gewissen Voraussetzungen aufge-
löst werden

Blockadeformen in passiver Resis-
tenz dürfen – auch ohne, dass eine 
Nötigung vorliegt – wegen unmittel-
barer Gefährdung der öffentlichen Si-
cherheit aufgelöst werden (Paragraf 15 
Abs. 3 i.V.m. Abs. 1 VersG) werden, 
wenn sie nicht nur als Nebenfolge der 
Ausübung der Versammlungsfreiheit 
anzusehen sind, sondern dazu dienen, 
gezielt und absichtlich Dritte zu behin-
dern und damit die öffentliche Auf-
merksamkeit zu steigern. Im Zweifel 
erscheint eine versammlungsfreund-
liche Auslegung geboten.

Blockadeformen in aktiver Resistenz 
erfüllen den Tatbestand der Nötigung

Blockaden, bei denen sich die 
Blockierer gegenseitig unterhaken, 
anketten oder durch Schieben oder 
Drücken Personen zurückdrängen, die 
sich den berechtigten Zugang zu einer 
Veranstaltung bahnen möchten, erfül-
len das Merkmal der Gewalt im Sinne 
von Paragraf 240 Abs. 1 StGB.

Verkehrsblockaden durch Fahrzeug- 
sperren erfüllen grundsätzlich den Tat-
bestand der Nötigung 

Zweite-Reihe-Entscheidung des 
BGH – Anerkennung durch das BVerfG

Die Sperrwirkung von Fahrzeugen 
folgt nicht bereits aus der Aufstellung 
der ersten Reihe, sondern erst dadurch, 
dass für die folgenden Fahrzeugführer 
ein unüberwindbares physisches Hin-
dernis errichtet wird, das die Blockie-
rer unter Nutzung einer mittelbaren 
Täterschaft auslösen. (Kapitel II. 5.). 

Kritische Anmerkung: Mit dieser – 
selbstverständlich zu respektierenden 
Anerkennung der BGH-Entscheidung 
– hat sich das BVerfG in nicht ganz 
nachvollziehbaren Weise von seiner 
stringenten Haltung zur Auslegung 
der Gewalt und dem Auftreten der Ge-
waltauslöser entfernt. Ob es sich damit 
einem Akt der Versöhnung gegenüber 
dem BGH hingab, wie es Sinn auslegt, 
kann dahingestellt bleiben (vgl. ZJS 
3/2011, 283).

Errichtung einer Autobahnblocka-
de (A5) durch das Abstellen von Kraft-
fahrzeugen auf allen Fahrstreifen und 
dem Seitenstreifen

Hier errichten die Blockadeauslöser 
durch körperliche Kraftentfaltung eine 
physische Barriere, die das Risiko der 
Selbstbeschädigung für die auslöste, 
die sich dem widersetzen wollen.

Strenge Prüfung der Rechtswidrigkeit 
einer Nötigung anhand der Verwerflich-
keitsklausel 

In allen Fällen, in denen eine Nöti-
gung durch Gewalt (Paragraf 240 Abs. 
1 StGB) anerkannt wird, ist es nicht 
zulässig, indiziell zugleich auf deren 
Rechtswidrigkeit zu schließen. Es be-
darf stets einer eingehenden Prüfung 
nach der „Verwerflichkeitsklausel“. In 
der danach gebotenen Abwägung der 
Mittel-Zweck-Relation sind vor allem 
folgende Elemente zu beurteilen:
• Dauer und Intensität der Aktion,
• vorherige Bekanntgabe eines sol-

chen Vorhabens,
• das Vorhandensein von Ausweich-

möglichkeiten über andere Zufahr-
ten (Zugänge),

• die Dringlichkeit eines blockierten 
Transports und

• der Sachbezug zwischen den in ih-
rer Fortbewegungsfreiheit einge-
schränkte Personen und dem Pro-
testgegenstand.

Praktische Anwendung 
der Rechtsprechung
Das Ergebnis für den polizeilichen Verant-
wortungsträger kann nur sein, dass ihm die 
Rechtsprechung für den Fall des Eintritts von 
demonstrativen Blockaden keine leichten 
und schnellen Entscheidungen eröffnet. Den 
Überblick behalten und stressfrei entschei-
den wird er nur bei intensiver Vorbereitung 
können. Ergo: die unterschiedlichsten Fall-
gestaltungen antizipieren und konkrete lage-
angepasste Lösungsmöglichkeiten erheben 
und vorzuhalten. Geprüft werden muss, 
wie die Interessen der Demonstranten und 
die der von Blockaden Betroffener so in 
einen Ausgleich gebracht werden können, 
dass Konfliktlagen weitestgehend vermie-
den werden. Das erfordert ein intensives 
Kooperationsgespräch mit dem Veranstal-
ter. An dessen Ende sollten tragfähige und 
verbindliche Absprachen stehe. Gemeinsam 
mit den von den „Blockierten“ wie Veranstal-
ter oder Betreiber von Liegenschaften muss 
dafür gesorgt werden, dass die negativen 
Wirkungen von Blockaden abgemildert wer-
den. Das könnten besondere Zugänge und 
eingerichtete Umleitungsstrecken sein. Pro-
aktive Pressearbeit stellt die Öffentlichkeit 
auf solche Lagen ein, die Rechtslage sowie 
die begrenzten polizeilichen Möglichkeiten 
werden dabei verständlich erklärt. Ziel sollte 
stets sein, Auseinandersetzungen zwischen 
Polizei und Blockierern zu vermeiden. Klappt 
das, wird es auch nicht zu schlagzeilenträch-
tigen Berichterstattungen kommen.
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Zukunftsweisende Impulse 
forderten die Verwaltungs-
expertinnen und -experten 

der Gewerkschaft der Polizei (GdP). 
Die Polizeiverwaltung sei beileibe 
kein notgedrungenes Anhängsel des 
operativen Dienstes, sondern dessen 
solides, verlässliches Rückgrat, betonte 
Elke Gündner-Ede, fachlich zuständi-
ges Mitglied des Geschäftsführenden 
GdP-Bundesvorstandes, als Fazit des 
zweitägigen Symposiums Ende No-
vember in Potsdam. Zweifellos müsse 
mit hoher Intensität daran gearbeitet 
werden, für das „Backoffice“ der Po-
lizeien qualifizierten Nachwuchs zu 
gewinnen, die Attraktivität der Auf-

gabe zu erhöhen, den Prozess der Di-
gitalisierung zu stemmen sowie den 
Wettbewerb mit der Wirtschaft selbst-
bewusst anzunehmen.

Aktive Personalwerbung und 
smarte Imagekampagne

Die 75 Teilnehmenden schätzten 
das sogenannte E-Government und 
die digitale Transformation im Polizei-
bereich als echte Chance und Innova-
tionshebel ein. Dennoch gebe es Risi-
ken. Dienstherr und Arbeitgeber seien 
gegenüber den Kolleginnen und Kol-

legen der Fürsorge verpflichtet. „Wir 
sehen unmittelbare Gefahren durch 
Arbeitsverdichtung und zunehmende 
Arbeit am Bildschirm“, verdeutlich-
te Michael Laube, Vorsitzender des 
GdP-Expertengremiums (BFA) zur 
Polizeiverwaltung. Notwendig sei ein 
transparenter Einführungsprozess, in 
dem die Personalvertretungen, Ge-
werkschaften und insbesondere die 
Mitarbeitenden eng und aktiv mit 
eingebunden würden. Die wichtigste 
Forderung an den Dienstherrn lau-
te jedoch: Wertschätzung, Lob und 
Anerkennung für die Bediensteten, 
verdeutlichte das BFA-Mitglied Sa-
bine Jost.

Spürbare Anreize

Für das notwendige Gewinnen von 
Fachpersonal sollten zeitnah spürbare 
Anreize wie eine moderne Arbeitsplatz- 
ausstattung oder eine entsprechende 

Wisst Ihr eigentlich, was wir machen? 
1. GdP-Symposium Polizeiverwaltung

Von Michael Zielasko

Es ging um nichts weniger als die künftige Ausrichtung der Polizei-
verwaltungen in Bund und Ländern. Das mag manchem womöglich zu 
dramatisch klingen. In Zeiten eklatanten Personalmangels, des harten 
Wettkampfes um qualifizierten Nachwuchs und der in ihren Wirkungen 
noch nicht gänzlich abzuschätzenden Digitalisierung war das erste Sym-
posium Polizeiverwaltung jedoch weit mehr als gewerkschaftspolitisches 
Tagesgeschäft.

Foto: GdP/Hagen Immel
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Work-Life-Balance geschaffen werden. 
Das Fördern der eigenen Ausbildung 
mit Übernahmegarantie, die Zulassung 
qualifizierter Quereinsteiger sowie das 
Auflockern von Altersgrenzen sind 
nach Meinung des GdP-Expertenteams 
wesentliche Elemente eines künftig 
attraktiveren Arbeitgebers Polizei. Zu-
dem müssten die durchaus reizvollen 
Aufgaben der Polizeiverwaltung be-
kannter gemacht werden. „Vor allem 
jüngere Menschen wissen ja gar nicht, 
was wir machen. Mit aktiver Personal-
werbung und smarten Imagekampa-
gnen ließe sich das ändern“, schlug 
Günder-Ede vor. Die Gewerkschafterin 
brachte auch mehrwöchige Hospitatio-
nen von Polizeiauszubildenden in der 
Verwaltung ins Spiel.

Nicht zuletzt müsse das vorhandene 

Fachpersonal gehalten werden. Mit 
veralteter EDV-Ausstattung und in 
die Jahrzehnte gekommenen Büro-
möbeln sei dies schwierig, so Laube. 
Die Motivation seiner Kolleginnen und 
Kollegen sei hoch, müsse aber auch 
hoch gehalten werden. Zum Beispiel 
durch mehr und qualifizierten Fortbil-
dungsmöglichkeiten und verbesserten 
Karrierechancen mit entsprechenden 
Verdienstmöglichkeiten.

Werde ich noch gebraucht?

Wie es künftig bei der Polizeiver-
waltung in Sachen Arbeitsabläufe, 
Personalgewinnung und -bindung 
weitergehen soll, loteten zuvor die 
Teilnehmenden in intensiven Work-
shops aus. In den drei Arbeitsgruppen 
trafen nüchterner Realismus und teils 
euphorische Aufbruchstimmung aufei-
nander. So fand das sogenannte E-Go-
vernment einmütigen Anklang, und 
eine moderne und zukunftsfähige Po-
lizeiverwaltung sei durchaus gewollt. 
Uneingeschränkt unterstützt wurde 
die Barrierefreiheit digitaler Arbeits-
plätze, die stärke die Inklusion. Die 
unzweifelhaft vorhandenen Risiken 
einer innerpolizeilichen Breitband- 
digitalisierung dürften jedoch nicht 
ausgeblendet werden. Denn auf das 
Digitale treffe der analoge Mensch, 
auf die „Künstliche Intelligenz“ die 
menschliche Denke. Digitale und ver-
bale Kommunikation benötigten Ba-
lance, verdeutlichten die Workshopler 

und appellierten, Ängste durch trans-
parente Prozesse frühzeitig zu neh-
men. Schließlich stelle sich die Frage 
der Arbeitsplatzsicherheit „Werde 
ich in der digitalen Polizeiverwaltung 
noch gebraucht?“ fast zwangsläufig.

Fremdeln vermeiden – 
Angemessen schulen – 

Finanzierbarkeit sicherstellen

Sonnen- und Schattenseiten fanden 
die Diskutierenden bei der Frage, ob 
Telearbeit oder mobiles Arbeiten för-
derlich auf die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf und die Work-Life-Ba-
lance wirkten. Prinzipiell ja, einigten 
sich die Verwaltungsexpertinnen und 
-experten. Auf der anderen Seite warn-
ten sie davor, dass Beschäftigte nicht 
in Gefahr der Selbstausbeutung oder 
Entfremdung von ihrem Arbeitsumfeld 
geraten dürften.

Die Polizeiverwaltung bekannter machen: Bundesfachausschussvorstand Daniel Piotrowski 
in seinem Workshop.                                                                     Foto: GdP/Hagen Immel

Gesprächsbedarf.   Foto: GdP/Hagen Immel

Michael Laube (l.) und Tom Unger (beide 
Vorstände im GdP-Polizeiverwaltungs-Exper-
tengremium) moderieren ihren Arbeitskreis. 

Foto: GdP/Hagen Immel
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Foto. GdP/Hagen Immel

„Die Arbeit und die Expertise der verbeamteten 
und angestellten Beschäftigten in der Polizei 
sichert den Erfolg der Arbeit der Polizeivollzugs-
beamten“, betonte Mathis Wiesselmann, Mön-
chengladbacher Polizeipräsident. Wiesselmann 
wies auf die zahlreiche Pensionierungen und 
Ruhestände bei der Polizeiverwaltung in den 
nächsten Jahren hin und verdeutlichte: „Die 
Attraktivität der Arbeitsplätze in der Polizeiver-
waltung ist entscheidend dafür, dass in Zeiten 
eines sich verschärfenden Fachkräftemangels 
die nötigen qualifizierten Nachwuchskräfte ge-
funden werden können.“

Sie können doch froh sein ... 
Sie machen sinnvolle Arbeit ...
Zwar könnten schon heutzutage die Polizeiver-
waltungen mit attraktiven Rahmenbedingungen 
werben wie sichere Arbeitsplätze, eine weitge-
hende Standortgarantie, eine vernünftige bis 
gute Bezahlung – auch im Vergleich zur Privat-
wirtschaft – oder fachlich interessante Heraus-

Attraktivität der Arbeitsplätze 
entscheidend für Nachwuchsgewinnung

Teamarbeit hängt nicht  
von Uniform oder Dienstgrad ab

Einen kurzen Schlenker in die Vergangenheit 
machte Jürgen Mathies, Staatssekretär im Minis-
terium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen. Es sei eine bemerkenswerte Erfahrung 
gewesen, als nach einer Phase der Einstellungen 
vor dem Hintergrund des RAF-Linksterrorismus 
die Polizei wenige Jahre später zu einem der 
Ziele des sogenannten Schlanken Staates ge-
macht wurde. Das Ergebnis von Einsparungen, 
Stellenabbau und flachen Hierarchien sei eine 
enorme Arbeitsverdichtung gewesen. Spätes-
tens 2014/2015 war vielen aufgefallen, dass 
der Staat Menschen brauche, die Funktionen 
übernähmen, und zwar in Polizei und ihrer Verwal-
tung. Mathies verwies auch auf die sogenannte 
Kölner Silvesternacht und die Vorfälle auf der 
Domplatte. Dort hätten Frauen nach der Polizei 
gerufen, es sei aber unmittelbar nicht genug 
dagewesen.

Es geht auch um den Sinn einer Arbeit 
und die Werte, die dahinter stehen
Es sei sein Ziel gewesen, betonte der ehemalige 
Kölner Polizeipräsident, mehr Polizei auf die Stra-
ße zu bringen. 64 Stellen für Tarifbeschäftigte 
seien daraufhin geschaffen worden, um den 
operativen Dienst zu entlasten und Ressourcen 
zu schaffen. Bei einer sehr zielführenden Analyse 
seien sogar 130 Stellen gefunden worden, die 
von Polizeibeamtinnen und -beamten besetzt 

forderungen in der eigenen Behörde. Auch seien 
Wechsel in verschiedene Aufgabenstellungen 
des Dienstherrn grundsätzlich möglich sowie die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie weitgehend 
gewährleistet. Doch dürfe sich die Polizeiverwal-
tung nicht darauf ausruhen, sondern könne und 
müsse sich sicherlich weiterentwickeln.
Problematisch sei, so der 60-jährige Rhein-
länder, die intern gelegentlich fehlende, aber 
trotzdem nötige Wertschätzung der Arbeit der 
Kolleginnen und Kollegen der Polizeiverwaltung. 
Es bleibe bei den Kolleginnen und Kollegen 
dort auch weniger in der Geldbörse, denn die 
Unterschiede zwischen Tarif und Besoldung 
fielen zum Nachteil der Tarifbeschäftigten aus. 
Auch Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte 
erhielten netto mehr als Verwaltungsbeamtinnen 
und -beamte.
Der Polizeipräsident plädierte dafür, die Füh-
rungskultur zu modernisieren und die Eigenver-
antwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
zu fördern. „Wir müssen es hinkriegen, dass 
die Aufstiegsmöglichkeiten genauso gut sind 
wie für Polizeivollzugsbeamtinnen und -beamte. 
Wir müssen Fachkarrieren ermöglichen, und die 
sogenannte Telearbeit sollte verstärkt angebo-
ten werden.“

waren. Mathies betonte: „Wir haben dann ein 
Speeddating veranstaltet, um die Kräfte schnell 
zu integrieren. Die 1.000 Bewerbungen wurden 
grob gesichtet, Geeignete eingeladen und in 
parallel laufenden Gesprächen Fähigkeiten und 
Neigungen gecheckt. Dann wurde ein Probear-
beitstag vereinbart und ein Kollegen-Feedback 
gegeben. Innerhalb von nur wenigen Wochen hat-
ten wir die Kolleginnen und Kollegen im Einsatz.“
Vor dem Hintergrund vieler neuer Einstellungen 
werde die Herausforderung deutlich, qualifizierte 
Menschen zu finden und zu interessieren. Mo-
mentan stelle Nordrhein-Westfalen fünf Jahre 
lang jeweils 500 Tarifbeschäftigte und Verwal-
tungsbeamte ein. Auch mehrere Hundert IT-Spezi-
alisten würden gesucht. „Aber woher nehmen?“, 
fragte Mathies in die Runde. Natürlich sei es 
notwendig, die Attraktivität zu steigern. Man 
befinde sich aber in einer Konkurrenzsituation 
zum Beispiel mit den kommunalen Verwaltun-
gen. Da werde besser bezahlt. Was würden die 
qualifizierten Kräfte dann wohl machen?
Auf der anderen Seite sei Geld nicht allein ent-
scheidend. „Es geht auch um den Sinn einer 
Arbeit und die Werte, die dahinter stehen. Und 

Auch in den operativ arbeitenden Direktionen 
sei der Einsatz von Verwaltungsmitarbeitern 
sinnvoll und ein Ausbau möglich, verdeutlichte 
Wiesselmann. Rotation könne die berufliche Vita 
interessanter gestalten.
Er nahm jedoch auch die Beschäftigten in der 
Polizeiverwaltung in die Pflicht. Schließlich seien 
sie selbst verantwortlich für ihre innere, aus sich 
selbst entstehende Motivation – zudem auch für 
den Einfluss auf das Klima der Zusammenarbeit. 
„Sie können doch stolz sein auf Ihren eigenen 
Beitrag für den Erfolg der Arbeit der Polizei“, 
stellte Wiesselmann fest, der zuvor als stellver-
tretender Kölner Polizeipräsident agierte und als 
bewanderter Verwaltungsjurist unter anderem 
für das Personal der größten Polizeibehörde 
Nordrhein-Westfalens zuständig war.         mzo

das macht mir Hoffnung, dass wir die Menschen 
bekommen können.“ Prämienzahlungen steht 
Mathies dagegen skeptisch gegenüber. „Wenn 
jemand mit einem IT-Label auf der Stirn 1.000 
Euro mehr bekommt, was denken dann die 
anderen Kolleginnen und Kollegen, die auch 
gute Arbeit leisten?“ Es mache keinen Sinn, 
Ellenbogenmentalitäten zu etablieren.
Richtig sei der Weg, Regierungsinspektorinnen 
und -inspektoren in der Polizei auszubilden. 
Während der Ausbildung Teil der Polizei zu sein, 
könne die Chance verbessern, dass die Men-
schen „bei uns bleiben“.

Ab 2020 wird Mathies zufolge NRW eine neue 
Ausbildung zum „Verwaltungsinformatiker“ an-
bieten – ein spezieller Bachelor-Studiengang. 
Ebenso solle ein duales Studium angeboten 
werden, bei dem IT-Spezialisten an allgemeinen 
Hochschulen studieren würden und nur einen 
geringeren Verwaltungsanteil absolvierten.
Der Staatsekretär sprach sich für eine stärkere 
Expertenbeförderung aus. Es müssten Perspek-
tiven für „die guten Leute geschaffen werden, 
die wir in den Bereichen brauchen, wo es drauf 
ankommt“. Auch das Home-Office oder die Tele-
arbeit könnten helfen, an die Polizei zu binden. 
„Vieles kann von zu Hause erledigt werden. 
Anstrengendes Pendeln fällt weg, die Arbeit 
kann entspannter erledigt werden.“ Künftig sei 
dies ohne echte Alternative, betonte er. Natür-
lich müsse ein Vertrauensvorschuss gewährt 
werden, aber, die Polizei sehe er da im Wandel.

mzo

Die Polizeiverwaltung 
benötige eine moder-
ne Führungskultur, 
betonte der Mön-
chengladbacher Po-
lizeipräsident Mathis 
Wiesselmann. Foto: 
GdP/Hagen Immel

Will keine Ellenbo-
genmentalitäten  
etablieren: Jürgen 
Mathies, Staatsse-
kretär im Ministerium 
des Innern des  
Landes Nordrhein- 
Westfalen. Foto: 
GdP/Hagen Immel
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Blauäugig wäre, Schlagworte des 
Digitalisierungszeitalters wie Prozess- 
optimierung hinzunehmen, stattdessen 
müssten vor dem Hintergrund der Ver-
änderungen in der Arbeitswelt Wir-
kungen auf den Menschen konstruk-
tiv-kritisch hinterfragt werden. Eine 
Aufgabe der Personalräte und der Ge-
werkschaften. Ziemlich klar sei doch: 
Nicht alle Beschäftigten sind mit dem 
Smartphone in der Hand auf die Welt 
gekommen, angepasste Schulungs-
konzepte seien quasi obligatorisch. 
Betont wurde, dass Leistungs- und 
Verhaltenskontrollen selbstverständ-
lich ausgeschlossen sein müssten. 

Fast ein Evergreen ist die Forderung 
aus vielen Bereichen der Polizei nach 
einer deutlichen Verbesserung des 
Datenaustauschs. So identifizierten die 
Teilnehmenden die bereits bekann-
ten Hürden IT-Kompatibilität sowie 
die Finanzierbarkeit. Und: Können 
überhaupt alle Abläufe in der Polizei-
verwaltung digitalisiert werden? Auch 
Datensicherheit und Datenschutz sei-
en ernste Kriterien. Womöglich trügt ja 
der Eindruck, aber momentan scheint 
noch überwiegend darüber gespro-
chen zu werden, als dass sich etwas 
klar Erkennbares zuträgt. 

Da geht doch mehr …

Insgesamt dürfe es auch bei der Per-
sonalgewinnung etwas professionel-
ler zugehen. Neben groß angelegten 
Kampagnen sollte es für qualifizierte 
Menschen erleichtert werden, quer 
einzusteigen. Die Aufhebung der Al-
tersgrenze für die Verbeamtung würde 
dies stark befördern. Angebote für 
vielleicht sogar vergütete Schulpra-
tika könnten die Wahrnehmung der 
Polizeiverwaltung spürbar verbessern, 
die Zusammenarbeit mit Hochschu-
len und Job-Portalen sollte jedenfalls 
intensiviert werden. Die Polizei selbst 
habe auch deutlichen Nachholbedarf 
bei ihrer Imagebildung. Ihr gelinge es 
nicht wirklich, sich als interessanter 
Arbeitgeber in allen Facetten darzu-

stellen. Erst recht nicht im Wettkampf 
mit der Wirtschaft und dortigen Per-
sonalentwicklungsmaßnahmen sowie 
Sonderleistungen. Viele wüssten nicht, 
dass sich viele spannende Bereiche der 
Polizeiverwaltung deutlich von ande-
ren Behördenaufgaben abhöben. Fakt 
sei: Es müsse gelingen, durch mehr 
Fachpersonal Polizeivollzugsbeamte 
aus den Verwaltungen herauszulösen. 

Nicht nur bei Laune halten

Aus der Kellerecke müssten Bestre-
bungen geholt werden, das vorhande-
ne und gut qualifizierte Personal an 
die Organisation zu binden. Damit sei 
nicht gemeint, die Beschäftigten bei 
Laune zu halten. Es gehe um Struktu-
ren und Perspektiven. So das Schaffen 
von Fachkarrieren ohne Führungsauf-
gaben oder sogenannte Verwendungs-
aufstiege. 

Erheblichen Nachholbedarf stellten 
die Expertinnen und Experten bei der 
kontinuierlichen Umsetzung bereits 
bestehender Qualifizierungsmöglich-
keiten für Verwaltungsangestellte und 
Verwaltungsbeamtinnen und -beam-
te fest. Ebenso bei Personalentwick-
lungskonzepten und regelmäßigen 
Fortbildungsmöglichkeiten für die 
berufliche Weiterentwicklung. Hinge-
wiesen wurde weiterhin auf die drin-
gende Erhöhung und Neuschaffung 
von Dienstwohnungen. Und: Reisezeit 
müsse endlich Dienstzeit sein. 

Intensive Debatte im Workshop. Foto: GdP/Hagen Immel

Bilanzgespräch mit Elke Gündner-Ede,  
für die Polizeiverwaltung zuständiges  
Mitglied des Geschäftsführenden  
GdP-Bundesvorstandes.

Foto: GdP/Hagen ImmelFoto: GdP/Hagen Immel

Einen Impulsvortrag zum Thema Nach-
wuchsgewinnung steuerte GdP-Tarifexperte 
und Vorstandsmitglied René Klemmer bei. 

Foto: GdP/Hagen Immel
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Konkret in der Polizei bedeu-
tet es aber noch wesentlich 
mehr: Es geht hier nicht nur 

um die Verbesserung von Prozessen, 
sondern um die vollständige Verän-
derung der polizeilichen Arbeit im 
Dienste der Inneren Sicherheit unseres 
Landes. Insbesondere im Rahmen des 
Programms „Polizei 2020“ werden von 
Polizeifachleuten aus Bund und Län-
dern ganz neue Wege erarbeitet, wie 
wir Informationen und Daten austau-
schen und verfügbar machen können.

E-Government und 
Digitalisierung der Verwaltung 

im Allgemeinen

E-Government wird gemeinhin als 
die elektronische Abwicklung von 

Geschäftsprozessen der öffentlichen 
Verwaltung beschrieben, wodurch ein 
wichtiger Beitrag zur Modernisierung 
der Verwaltung geleistet wird.

Ich verstehe E-Government aber da-
rüber hinaus als eine spezifische Form 
der Digitalisierung. E-Government ge-
hört in den Diskurs zur Digitalisierung 
als dem zentralen transformierenden 
gesellschaftlichen Prozess unserer 
Zeit. Digitalisierung ist freilich kein 
Selbstzweck. Sie ist ein Mittel – eine 
Methode –, um das Verwaltungshan-
deln effizienter, bürgerfreundlicher 
und wirtschaftlicher zu gestalten.

Im Ergebnis der Anstrengungen der 
letzten Jahre lassen sich bereits heute 
viele Verwaltungsprozesse sinnvoll 
über digitale Anwendungen darstel-
len. Das ist zunächst in der behörden- 
internen Verwaltung nutzbringend. 
Spannender wird es aber im Kontakt 

mit Bürgern und Wirtschaft. Aus dem 
Onlinezugangsgesetz ergibt sich die 
Pflicht, bereits bis Ende 2022 sämtliche 
Verwaltungsleistungen online verfüg-
bar machen.

Ein Beispiel für die allgemeine Ver-
waltung ist etwa die Einführung der 
elektronischen Akte (eAkte). Die eAk-
te ermöglicht einen Zugriff auf Infor-
mationen an jedem Ort und zu jeder 
Zeit. Sie führt zu einem Wegfall von 
Medienbrüchen und einer schnelleren 
Abwicklung der Prozesse. Das betrifft 
natürlich auch die Polizeiverwaltung. 
Konkret relevant für die Ermittlungs-
arbeit ist zum Beispiel die eAkte in 
Strafsachen, die bis 2026 eingeführt 
werden muss. Dafür ist ein übergrei-
fendes Kooperationsprojekt von Justiz 
und Polizei zur Erarbeitung einer ge-
meinsamen Schnittstelle vorgesehen.

Entwicklungen in der Polizei

Über die bereits geschilderten 
Aspekte hinaus liegt eine besonde-
re Chance in der Verbesserung der 
spezifisch polizeilichen Arbeit. Die 
Potenziale moderner und digitaler An-

E-Government in der Polizeiverwaltung
Von Stephan Mayer MdB, Parlamentarischer Staatssekretär  

im Bundesinnenministerium für Inneres, Bau und Heimat

Der Begriff E-Government lässt es möglicherweise nicht vermuten – aber 
bei näherem Hinsehen eröffnet die Thematik in Bezug auf die Polizei-
arbeit der Zukunft eine Vielzahl höchst spannender Aspekte moderner 
Innen- und Sicherheitspolitik. Dahinter steckt ein Wandlungsprozess, der 
äußerst chancenreich ist. Denn E-Government ist einerseits der zentrale 
Schalthebel in der Hand der Verwaltung, um Bürger- und Anwenderfreund-
lichkeit auszubauen.

„Chancen überwiegen“: Stephan Mayer MdB, Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium für Inneres, Bau und Heimat, 
sieht die Digitalisierung in der Diskussion beim GdP-Symposium Polizeiverwaltung positiv.                                     Foto: GdP/Hagen Immel
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wendungen gehen hier weit über klas-
sische Verwaltungsaufgaben hinaus.

Polizei 2020

Ein zentraler Baustein ist dabei das 
Programm Polizei 2020. Es handelt sich 
dabei um ein gemeinsames Projekt von 
Bund und Ländern zur Modernisie-
rung der polizeilichen IT-Infrastruk-
tur. Dahinter steckt jedoch weit mehr 
als die Anschaffung neuer Hardware 
– das Programm Polizei 2020 ist der 
Dreh- und Angelpunkt einer modern 
agierenden Polizei im 21. Jahrhundert.

Bislang liegen relevante polizeiliche 
Informationen in nicht miteinander 
verbundenen Datentöpfen. Es gibt kei-
ne konsequente Vernetzung. Auch in-
nerhalb einer Behörde werden oftmals 
verschiedene Systeme genutzt, die 
sich nicht gegenseitig synchronisie-
ren. Aufwendige Abstimmungspro-
zesse zwischen Polizeibehörden sind 
die Folge.

Die Notwendigkeit eines modernen 
und einheitlichen Systems ist offen-
kundig. Das Programm umfasst den 
Bau einer Plattform, die alle Daten und 
Funktionalitäten der Polizei umfasst. 
Die Speicherung erfolgt dabei ähnlich 
wie bei einer „Cloud“ zentral.

Diese Zentralisierung bedeutet 
nicht, dass Polizeivollzugsbeamte zu 
jeder Zeit auf alle Daten zugreifen kön-
nen, sondern selbstverständlich nur 
mit der Maßgabe konkreter Zugriffs-
rechte. Man kann es sich so vorstel-
len: Das Datenhaus als solches besteht 
aus allen polizeilichen Daten. Diese 
werden aber in Wohnungen gelagert, 
die individuell abschließbar sind. Nur, 
wer den richtigen Schlüssel hat, darf 
auch auf die notwendigen Daten zu-
greifen. Dadurch wird der Austausch 
verbessert, gleichzeitig aber die ho-

hen Anforderungen des Datenschutzes 
vollumfänglich gewahrt.

Über die Plattform sollen alle po-
lizeilichen Anwendungen (zum Bei-
spiel Vorgangsbearbeitungssysteme) 
angeboten werden. Ein Zugriff auf 
diese zentrale Anwendung wird auch 
via Smartphone oder Tablet über eine 
App möglich sein.

Beispiel: Bundespolizei (BPOL)

Die Polizeien des Bundes und der 
Länder haben bereits gewichtige 
Schritte zur Modernisierung unternom-
men. Die Bundespolizei hat seit Ende 
2018 3.000 Smartphones in den ope-
rativen Betrieb genommen; insgesamt 
sollen 10.000 Endgeräte in den nächs-
ten Jahren beschafft werden. Neben 
der Kommunikation werden die neuen 
Standard-Smartphones hauptsächlich 
für die Unterstützung polizeilicher Pro-
zesse „auf der Straße“ dienen.

Überdies ist es bereits jetzt schon 
möglich, die maschinenlesbare Zeile 
eines Dokuments mittels Smartpho-
ne-Kamera einzulesen. Mittels Ab-
gleich der dort elektronisch hinterleg-
ten mit den aufgedruckten Daten sowie 
Signaturprüfungen kann die Echtheit 
des Dokuments verifiziert werden.

Durch die neue App „BPOL-Fahn-
dung“ kann eine medienbruchfreie und 
sichere Abfrage bei Fahndungen sowie 
eine schnelle Information über mög-
liche und bestehende Gefährdungen 
vorgenommen werden. Nur im Tref-
ferfall ist dann für Detailinformationen 
eine Kommunikation mit der Leitstel-
le erforderlich. Die dafür notwendige 
Übertragung der Personendaten erfolgt 
direkt in das Fahndungssystem und 
liegt dann dort bereits vor.

Die Bundespolizei hat zudem einen 
eigenen Messenger entwickelt, der alle 

Features eines polizeilichen WhatsApp 
mitbringt und schon praxistauglich ist. 
Der Messenger kann auch am Arbeits-
platz als Browseranwendung genutzt 
werden und ermöglicht so einen effizi-
enten Informationsaustausch.

Personalgewinnung

Wir sollten die Digitalisierung als 
Chance betrachten, Polizistinnen und 
Polizisten die Arbeit einerseits zu er-
leichtern und sie andererseits zu befähi-
gen, ihre Aufgaben besser wahrnehmen 
zu können. Häufig wird die Digitalisie-
rung im Hinblick auf möglichen Stel-
lenabbau mit Sorge betrachtet. Dar-
um geht es aber mitnichten. Es kommt 
vielmehr darauf an, Digitalisierung so 
einzusetzen, dass die Polizei mehr als 
heute ihren Kernaufgaben nachkom-
men kann. Die grobe Formel kann lau-
ten: Mehr Digitalisierung = weniger 
Belastung mit administrativen Aufgaben 
= mehr netto an echter Polizeiarbeit. So 
gesehen bedeutet Digitalisierung immer 
auch ein Plus an sichtbarer Polizeiarbeit 
und damit eine Verbesserung des Si-
cherheitsgefühls.

Für Bewerberinnen und Bewerber 
ist besonders bedeutend: Dem Nach-
wuchsbarometer für den Öffentlichen 
Dienst für 2019 zufolge ist für 83 Pro-
zent der Studierenden eine moderne 
IT-Ausstattung wichtig oder sehr wich-
tig Mehr als 50 Prozent geben das auch 
für einen digitalen Workflow an. Durch 
digitale Prozesse können wir die soge-
nannte Usability, das heißt die Anwen-
derfreundlichkeit der genutzten Pro-
gramme, erheblich steigern und Arbeit 
attraktiver machen. Ebenso gilt, dass 
eine Verschlankung von Prozessen – 
insbesondere bei Bewerbungen – zentral 
ist für Nachwuchskräfte. Wer aufgrund 
digitaler Prozesse schnell agieren kann, 
ist im Vorteil.

E-Government und Digitalisierung 
sind für die Polizeien des Bundes und 
der Länder gleichzeitig Chance und 
Herausforderung. Eine hohe Verände-
rungsbereitschaft in den Polizeibehör-
den ist Voraussetzung für den Wandel. 
Die Chancen überwiegen dabei bei wei-
tem: Die Verbesserung der Polizeiarbeit 
zum Schutze der Bürgerinnen und Bür-
ger durch technischen Fortschritt. Die 
Polizei sollte hier nicht als Bremsklotz, 
sondern als Innovator auftreten und sich 
– selbstverständlich stets im Rahmen der 
gegebenen rechtlichen Zulässigkeiten – 
die bestehenden und ständig steigenden 
Potenziale unbedingt zunutze machen. 

Konzentrierte Atmosphäre. Foto: GdP/Hagen Immel
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Tablet statt Kladde. Die Schule wird digitaler.  Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Tom und Jerry stören mal wie-
der den Unterricht. Die ani-
mierten Zeichentrickfiguren 

hält es nicht auf ihren Stühlen. Immer 
wieder springen sie auf, führen laut-
stark Nebengespräche, bekommen 
gar nicht mit, was vorn im Klassen-
zimmer passiert. Lehramtsstudierende 
beobachten das Treiben beider Jungen 
durch eine Virtual-Reality-Brille. Sie 
stehen in einem Seminarraum ihrer 
Hochschule – und unter Stress. Per 
Computersimulation sollen sie anwen-
den, was sie in ihren Vorlesungen und 
Kursen theoretisch gelernt haben – 
und die Störenfriede zur Räson brin-
gen. Die Programmierer haben Tom 
und Jerry so eingestellt, dass diese 
positiv reagieren, wenn sich die Lehr-
kräfte korrekt verhalten. Gelingt es 
den Studierenden, mit pädagogischem 
Geschick dafür zu sorgen, dass sich die 
aufmüpfigen Störenfriede wieder am 
Unterricht beteiligen, haben sie den 
digitalen Stresstest bestanden. 

Sieht so die Zukunft aus?  

Noch ist das hierzulande Fiktion, 
doch Videos, die Beispiele etwa aus 

China oder den USA zeigen, finden 
sich längst im Internet. Und das deut-
sche Bundesministerium für Bildung 
und Forschung verlautbart, dass es 
“innovative und zukunftsweisende 
Maßnahmen zur Digitalisierung in 
der Lehrerbildung” besonders för-
dern will. Eine „Qualitätsoffensive” 
planen auch die Länder, die für die 
fachlichen Inhalte der entsprechen-
den Studiengänge an den Universi-
täten vorrangig zuständig sind. Das 
virtuelle Nachstellen von realen Sze-
nen und Konflikten soll, wie es in 
der Bürokratensprache eines Strate-
giepapiers umständlich heißt, „die 
didaktische und methodische Qualität 
von Lehr-Lern-Prozessen und -Ergeb-
nissen und ihre Übertragbarkeit in 
allen Phasen der Lehrerbildung und 
Schulpraxis erhöhen”. 

Fördert „Selbstlernen”  
die Qualität?

Die Debatte um den Technikeinsatz 
in der Bildung erreicht damit eine 
neue Stufe. Schon seit Jahren wird das 
elektronisch gestützte „Selbstlernen” 
von Kindern und Jugendlichen pro-

pagiert. Medien wie Smartphone und 
Tablet, so sieht es der „Digitalpakt” 
vor, sollen schon in den Grundschu-
len als zentrales Arbeitsinstrument 
dienen – trotz der Bedenken von Prak-
tikern, die den engen persönlichen 
Kontakt zwischen Lernenden und 
Lehrenden für unverzichtbar halten. 
„Die Hirnschaden-Debatte ist pas-
sé”, schreibt kategorisch Dorothee 
Bär, Staatsministerin für Digitales, 
auf der Online-Plattform heise.de. 
Die CSU-Politikerin ist genervt von 
den ihrer Ansicht nach übertriebe-
nen Warnungen medizinischer und 
psychologischer Forscher. Die Be-
hauptung, exzessive Handy-Nutzung 
schade der Entwicklung des noch un-
fertigen kindlichen Gehirns, sei wis-
senschaftlich widerlegt. Geht es nach 
Bär, können Jungen und Mädchen gar 
nicht früh genug anfangen mit dem 
digitalen Lernen. Bestärkt wird diese 
Auffassung von der die Geräte liefern-
den Industrie, von Softwareanbietern 
und ihren Interessenverbänden wie 
Bitkom, die im Bildungsbereich ein 
großes Geschäft wittern. 

Es gibt gute Gründe, die von Wirt-
schaftslobbyisten vorangetriebene 
Digitalisierung von erzieherischen 
Institutionen mit Vorbehalten zu be-
trachten. Welche Folgen die ständige 
Nutzung elektronischer Medien auf 
die körperliche und psychische Ge-
sundheit von Heranwachsenden hat, 
ist noch wenig erforscht. Erste Ergeb-
nisse lieferte vor zwei Jahren die soge-

Virtueller Stresstest  
Von Thomas Gesterkamp

Nach langem Hin und Her haben sich Bund und Länder auf den „Digital-
pakt“ für Schulen geeinigt, auch die Lehrerausbildung an den Universitä-
ten könnte bald „digitalisiert“ werden. Doch führt die stärkere Nutzung 
von Tablets und Smartphones zu einem besseren Ausbildungsniveau der 
Schulabgänger, auf das Institutionen wie die Polizei angewiesen sind?
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nannte BLIKK-Studie, die Abkürzung 
steht für „Bewältigung, Lernverhalten, 
Intelligenz, Kompetenz und Kommuni-
kation”. Schlafstörungen, Konzentra-
tionsmangel und Fettleibigkeit listet 
die Untersuchung als drastische Kon-
sequenzen auf. 

Die vom Berufsverband der Kin-
der- und Jugendärzte angeregte und 
vom Bundesgesundheitsministerium 
geförderte Expertise wurde von Fach-
leuten kritisch aufgenommen: Die 
Datenbasis sei zu dünn, ein direkter 
Zusammenhang kaum nachweisbar. 
Dass die Nutzung digitaler Geräte die 
Ursache für die angeführten gesund-
heitlichen Probleme sei, hält etwa 
die Medienpsychologin Astrid Caro-
lus von der Universität Würzburg für 
übertrieben. 

Der frühere Kölner Gymnasiallehrer 
Michael Felten, inzwischen Publizist 
zu pädagogischen Themen, sieht die 
technisch unterstützte „Selbstlerneu-
phorie” mit Skepsis. Lange habe man 
geglaubt, Schülerinnen und Schüler 
wüssten selbst am besten, was hilf-
reich für ihren Lernerfolg sei. Eigen-
verantwortlich agieren zu können galt 
als wünschenswertes Ziel, doch dann 
habe sich gezeigt: „Bei selbständiger 
Arbeit lassen viele Schüler schwerere 
Aufgaben zu oft links liegen, mit en-
gerer Anleitung hätten sie diese viel-
leicht gelöst.” Felten glaubt zudem, 
dass das Postulat des eigenständigen 
Lernens zu Nachteilen für Kinder aus 
bildungsfernen Familien führt. Denn 
in deren häufig migrantisch 
geprägtem Herkunftsmili-
eu wird Selbstbestimmung 
eher gering geschätzt; sie 
bedürften deshalb „eines di-
rekt angeleiteten, aber auch 
geduldigen und ermutigen-
den Unterrichts”. Zu dieser 
Einschätzung passen die 
Erfahrungen von Arbeitge-
bern, die schon länger über 
die unzureichenden Quali-
fikationen von Schulabgän-
gern klagen. Dieses Problem 
beschäftigt auch die Poli-
zei: Denn im Dienst werden 
nicht nur körperliche, son-
dern auch psychologische 
und empathische Fähig-
keiten verlangt. Die stän-
dige Nutzung von Smart-
phones oder das virtuelle 
Nachspielen von stressigen 
Situationen dürften nicht 
ausreichen, um die entspre-
chenden Anforderungen zu 
erfüllen, vielleicht sind sie 
sogar hinderlich. 

Zu viel technische Spielereien? 

Kontrovers wie der Einsatz an Schu-
len wird die Digitalisierung der Leh-
rerausbildung diskutiert. Machen die 
Störaktionen von Tom und Jerry, mit 
denen sich Studierende in der Simu-
lation am Rechner konfrontiert sehen, 
kompetenter für den praktischen Un-
terrichtsalltag? „Entscheidend für die 
Interaktion im Klassenzimmer ist und 
bleibt die persönliche Beziehung”, 
betont Klaus Zierer, Professor für 
Schulpädagogik an der Universität 
Augsburg. Er verweist auf John Hat-
ties Buch „Visible Learning”. Diesem 
Klassiker der empirischen Bildungsfor-
schung zufolge ist die „Lehrer-Schü-
ler-Beziehung die größte Wirkkraft” 
für den Lernerfolg, sie sei die „Voraus-
setzung dafür, dass ‘Klassenführung’ 
überhaupt funktioniert”. Die Basis 
erfolgreicher Pädagogik an Schulen 
sei keineswegs die Technik, sondern 
nach wie vor „emotionale und soziale 
Intelligenz”.

„Der Mensch ist für andere Men-
schen die Motivationsdroge Nummer 
eins”, formuliert knapp der Freibur-
ger Psychosomatiker Joachim Bauer. 
Der intensive persönliche Kontakt der 
Lehrkräfte zu Schülerinnen und Schü-
lern bleibt der entscheidende Faktor 
für gute Leistungen. Technik, egal 
wie viel sie verspricht, hat lediglich 
eine unterstützende Funktion – für 
beide Seiten. Simulierte Praxis kann 

Bildungsprozesse sinnvoll ergänzen, 
sie jedoch nicht ersetzen. Wichtiger, so 
Klaus Zierer, sind „Zeiten und Räume 
an Schulen, wo im Team Erfahrungen 
gesammelt werden, wo Unterricht als 
dialogischer Ort gesehen wird, um 
die eigene Professionalität weiterzu-
entwickeln”.

Computertrainings, die pädagogisch 
schwierige Situationen nachstellen, 
können als Hilfsmittel manchmal sinn-
voll sein. Eine Alternative zu den Tro-
ckenübungen aber wären zum Beispiel 
mehr begleitende Schulpraktika schon 
während des Studiums, die den spä-
teren Praxisschock im Referendariat 
abfedern. Wer einseitig auf künstli-
che Inszenierungen setze, traue den 
künftigen Lehrkräften nicht zu, von 
Beginn an mit Schülerinnen und Schü-
lern zu arbeiten, sagt der Augsburger 
Hochschulausbilder Zierer. Dahinter 
stecke die gut gemeinte Absicht, sie 
vor Fehlern zu bewahren, doch diese 
seien der Motor des Lernens: „Es ist 
richtig, Fehler zu machen und sie ge-
meinsam zu verarbeiten.” Das Fazit 
des Forschers: Die viel beschwore-
ne Qualitätsoffensive in der Lehrer-
bildung müsse dringend „unter das 
Primat der Pädagogik” gestellt wer-
den. „Technische Spielereien am und 
mit Menschen” seien ein „digitaler 
Irrweg” und „verantwortungslos”: 
Warnsignale aus der Wissenschaft an 
Staatsministerin Bär, die in ihrem On-
linetext ironiefrei die „Gamification” 
des Unterrichts propagiert. 
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Neue Trends in der  
Mitgliederkommunikation

Von Lydia Häber

Ende November nahm die nunmehr 14. Ausgabe des alljährlich vom Deut-
schen Gewerkschaftsbund (DGB) organisierten „Forums Gewerkschaftliche 
Kommunikationsstrategien“ neue Trends in der Mitgliederkommunikation in 
den Fokus. 80 überwiegend jüngere und mit den Bereichen Werbung, Mar-
keting und Social Media betraute Kolleginnen und Kollegen aus den acht 
DGB-Mitgliedsgewerkschaften trafen sich an zwei Tagen in Berlin.

Wie Informationen in Form 
von Audioaufzeichnun-
gen kreativ und akustisch 

ansprechend für eine breite Zuhörer-
schaft zugänglich gemacht werden 
können, erläuterte der Journalist und 
Podcast-Produzent Philipp Eins. Er se-
zierte den Aufbau von Podcasts und 
verdeutlichte mit Beispielen deren Ver-
wenden. Eins zeigte Wege, Podcasts, 
insbesondere vor dem Hintergrund zu-
nehmender Digitalisierung, für die ge-
werkschaftspolitische Arbeit zu nutzen. 
Ob Expertenrunden oder persönliche 
Erfahrungsberichte von Mitgliedern – 
der Gestaltung von Podcasts sind kaum 
Grenzen gesetzt. Fest steht, die Mög-
lichkeiten, Mitglieder und potenzielle 
Mitglieder zu erreichen, haben sich 
stark verändert. Die Kommunikations-
kanäle sind vielfältiger, komplexer und 
schnelllebiger geworden.

Mit großem Interesse folgten die 
Teilnehmenden dem Vortrag der Au-
torin und Storytelling-Beraterin Maike 

Gosch Thema „Framing und Gewerk-
schaften“. An Praxisbeispielen präsen-
tierte sie, wie unterschiedliche For-
mulierungen bei gleichem Inhalt, das 
Verhalten einer Empfängerin bezie-
hungsweise Empfängers, beeinflussen 
können. Schnell wurde deutlich, dass 
eine gewissenhafte und differenzierte 
Verwendung von Sprache essentiell 
für den politischen Dialog ist.

Veränderungen in der Sprache

Ausgetauscht wurde sich auch über 
Erfahrungen und Wahrnehmungen 
über die Veränderungen in der Spra-
che. Inwiefern hat sich der gewerk-
schaftliche „Sprech“ verändert? Wie 
wurden Inhalte in der Vergangenheit 
formuliert, und worauf sollten wir in 
Zukunft stärker achten? Dabei lenkte 
Gosch die Aufmerksamkeit immer wie-
der auf besonders „sperrige“ Begriff-
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lichkeiten. Der Referentin zufolge soll 
mit Blick auf die jüngere Generationen 
darauf geachtet werden, sich von un-
nötig langen und zusammengesetzten 
Substantiven zu lösen. Sie appellierte, 
die eigentliche Bedeutung langjährig 
verwendeter Wörter zu überdenken 
und gegebenenfalls neu zu formulieren.

Ein bereits sehr gut umgesetztes wie 
modernes Konzept präsentierten Al-
exander Boettcher (DGB) und der Bil-
dungs- und Werbungssekretär der Bun-
desgeschäftsstelle der Gewerkschaft 
der Polizei (GdP), Torsten Rohde. Die 
neue bundesweite Respekt-Kampag-
ne des DGB „Vergiss nie, hier arbei-
tet ein Mensch“ startet Mitte Februar 
und wurde in Zusammenarbeit mit den 
DGB-Mitgliedsgewerkschaften entwi-
ckelt. Um die Reichweite zu erhöhen, 
sollen neben Flyern und Plakaten, also 
klassischen Printmedien, intensiver di-
gitale Kommunikationskanäle wie Fa-
cebook und Instagram genutzt werden.

Auch wenn nicht immer gern von ei-
nem Umbruch gesprochen wird, gibt es 
immer mehr junge Gewerkschafterin-
nen und Gewerkschafter, die ordentlich 
Staub aufwirbeln und bewährte Erfah-
rungswerte mit neuen Denkmustern 
verknüpfen. Aufgabe ist es, die Mitglie-
derkommunikation künftig variabler zu 
gestalten. Um mehr junge Menschen 
zu erreichen, sollen die Interessen der 
jüngeren Generationen erkannt, und 
aufgegriffen werden. Die digitale Kom-
munikation mit ihrer Schnelligkeit und 
Flexibilität wird von grundlegender 
Bedeutung sein. 
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Kranzniederlegung zum Gedenken an die Opfer des rechtsextremen Bombenanschlags auf 
dem Münchener Oktoberfest, das sich zum 39. Mal jährte. Zwölf Menschen starben, über 
200 wurden teils schwer verletzt.                                                  Foto: Junge Gruppe Saar

Kollegin Christiane Kern, bay-
erisches Mitglied im Bundes-
frauen- und Landesvorstand 

der GdP sowie unser Empfangskomi-
tee, führte uns alsbald auf die Ehren-
tribüne des Bayerischen Landtages 
zu einer Plenumssitzung. Noch heute 
unterhält der Landtag des Saarlandes 
enge und vertrauensvolle Beziehungen 
zu seinem bayerischen Pendant. Denn: 
Der Saar-Pfalz Kreis gehörte bis zum 
Inkrafttreten des Versailler Vertrages 
1920 zum bayerischen Staatsgebiet und 
ist somit heute noch immer Teil des 
Fördergebietes der Hochbegabtenstif-
tung Maximilianeum, in deren Räumen 
der bayerische Landtag residiert. 

In einem rund 90-minütigen Ge-
spräch mit dem Vorsitzenden des 
Innenausschusses, Dr. Martin Runge 
(B90/Grüne), ging es beispielsweise 
um Polizeiaufgabengesetze (PAG), 
den Einsatz von Bodycams in Woh-
nungen, die Aufgaben der bayerischen 
Grenzpolizei sowie die aktuelle Be-
soldungs- und Beförderungssituation.

Abenteuer Wiesn

Am 26. September 2019 jährte sich 
der rechtsextreme Bombenanschlag 
auf das Münchener Oktoberfest zum 
39. Mal. Im Rahmen der Gedenkfeier 
am Mahnmal vor dem Haupteingang 
zur Theresienwiese nahmen wir an der 
Kranzniederlegung zu Ehren der Ge-
töteten und Überlebenden teil. Nach 

einleitenden Worten des Münchner 
Oberbürgermeisters Dieter Reiter ließ 
der Hauptredner, Journalist sowie Au-
tor Ulrich Chaussy die schrecklichen 
Ereignisse Revue passieren und re-
ferierte über das 2014 neu eröffnete 
Ermittlungsverfahren.

Dann der Besuch der berühmten 
Wiesn-Wache, ein absolutes Highlight. 
Zu Beginn ermöglichte uns eine durch 
das Polizeipräsidium eigens gedrehte 
Mini-Doku spannende Einblicke in die 
berühmte Dienststelle. Unser „Gui-
de“ Polizeioberrat Christian Wittstadt 
stand für Fragen und Erläuterungen 
zur Verfügung. Zum Beispiel woll-
ten wir wissen: „Woher kommen die 
Polizeivollzugsbeamten, die auf der 
Wiesn-Wache ihren Dienst verrich-
ten?“ Tatsächlich sind dies einschließ-
lich der Dienststellenleitung alles im 
Polizeipräsidium München bedienste-
te Kolleginnen und Kollegen.

Spezielle Qualifikationen

Die Kräfte der „PI 17“ werden im 
Vorfeld ausgewählt und müssen ein 
spezielles Einsatztraining absolvie-
ren – übrigens auf freiwilliger Basis. 
Die Frage nach den häufigsten Delik-
ten ergab Verstöße gegen das Betäu-
bungsmittelgesetz, Körperverletzun-
gen, Taschendiebstähle und sexuelle 
Belästigung. Bei jährlich circa sechs 
Millionen Besuchern kommt es zu 600 
bis 700 Gewahrsamnahmen.

Nach der Besichtigung der Einsatz-
zentrale, der Gewahrsamszellen, dem 
Social-Media- und Pressebereich so-
wie der Büros der Sachbearbeiter er-
fuhren wir, dass die Kolleginnen und 
Kollegen auf insgesamt 49 Kameras 
mit neuester Technik und höchster 
Qualität zurückgreifen können, damit 
das ganze Areal im Blick haben und je-
derzeit Streifenteams entsenden kön-
nen. Die internationale Attraktivität 
der Wiesn sorgt mittlerweile auch für 
den Einsatz multinationaler Streifen-
teams, so mit Kollegen aus Frankreich, 
Italien, der Schweiz, Österreich und 
Tschechien. Erwähnenswert ist, dass 
es sich bei der Wiesn-Wache mit circa 
600 Polizistinnen und Polizisten um die 
größte, temporäre Polizeidienststelle in 
Deutschland handelt. Die Wiesn-Wa-
che kann sogar auf einen eigenen 
Helikopter zugreifen, der notfalls bei 
Verletzung des gesperrten Luftraums 
binnen weniger Minuten entsendet 
werden kann. 

Zu guter Letzt stand die Visite des 
Polizeipräsidiums an. Gemeinsam mit 
dem Vorsitzenden der Kreisgruppe 
GdP-München und Personalrat, Rai-
ner Pechtold, wurde unsere Delegation 
von Polizeipräsident Hubertus Andrä 
empfangen. Mit ihm debattierten wir in 
zwei Stunden über die Beförderungssi-
tuation in beiden Ländern, die Wohn-
raumknappheit in München, Präventi-
onsmaßnahmen, die Arbeit in und mit 
den sozialen Medien, aber auch über 
Zukunftsthemen wie die Digitalisie-
rung in der Polizei, die Sachausstattung 
der Vollzugsbeamten oder die Teilzeit 
beziehungsweise Homeoffice bei Füh-
rungskräften des höheren Dienstes.

Für uns neu: In der Einsatzzentrale 
des PP München besteht die Notrufan-
nahme aus zwei getrennten Bereichen: 
Während im vorderen Teil von den 
„Sprechern“ nur Anrufe entgegenge-
nommen und Einsätze angelegt wer-
den, kommunizieren „Koordinatoren“ 
im hinteren Teil mit den Streifenteams 
und disponieren diese. Ein weiterer 
Unterschied zum Saarland ist, dass 
die Anrufe, die auf den Dienststellen 
eingehen, direkt in die Einsatzzentra-
le weitergeleitet werden. Hierdurch 
wird vermieden, dass derselbe Einsatz 
mehrfach angelegt wird und das Vor-
halten von Einsatzleittischen in der 
Fläche überflüssig gemacht. 

Ein lohnenswerter Besuch. 

In Freundschaft verbunden
Von Florian Irsch, Landesjugendvorsitzender GdP Saarland

Im Spätsommer starteten zehn Vorstandsmitglieder der JUNGEN GRUPPE 
 (GdP) zu ihrer jährlichen Bildungsfahrt – nach München. Wir blickten 
in die Arbeit des Polizeipräsidiums und erlebten drei Tage hautnah die 
praktische Umsetzung des in der Bayerischen Verfassung verankerten 
Freizügigkeitsleitsatzes „Liberalitas Bavarica“ in den Behörden der Lan-
deshauptstadt mit all ihren Herausforderungen.
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Wie war es eigentlich 1989?
Die Wendezeit aus Sicht eines ehemaligen Volkspolizisten

Von Uwe Bräuning

Drei Jahrzehnte sind eine lan-
ge Zeit. Jedoch nicht lang 
genug, um sich nicht an die 

Ereignisse zu erinnern. Damals stand 
ich als junger Volkspolizist noch „auf 
der anderen Seite der Barrikade”. Hät-
te mir jemand prophezeit, dass ich mal 
eine SPD-Landtagsabgeordnete durch 
das Austragen von Werbematerial per-
sönlich in ihrem Wahlkampf aus vol-
lem Herzen und tiefster Überzeugung 
unterstützen würde, wäre ich wohl, 
wie man so schön sagt, „vom Glauben 
abgefallen”.

Zumal es in der DDR, zumindest 
bis Herbst 1989, keine SPD gab. Und 
natürlich auch keine solche Landtags- 
abgeordnete. In jenem Spätsommer 
stand ich an der Oder, um zu verhin-
dern, dass Menschen ihrem undemo-
kratischen Heimatland den Rücken 
kehrten. Genau drei Jahrzehnte lief 
ich mir die Hacken für den Erhalt der 
Demokratie ab. In beiden Fällen nicht 
sehr erfolgreich. Die Fluchtwelle aus 

der DDR konnte niemand mehr auf-
halten. Und „meine” Landtagsabge-
ordnete verlor ihr Direktmandat an 
den Vertreter der AfD. Während ich 
mich heute über den ersten Aspekt 
freue, bereitet mir der zweite umso 
mehr Sorgen. 

Das Besondere  
der kurzen Epoche

Aber was war denn nun mit der 
aufregenden Wende in der DDR? Was 
macht diese relativ kurze Epoche der-
art besonders, dass ihr Echo noch heu-
te nachhallt? 

Wie bereits erwähnt, habe ich diese 
Zeit als Volkspolizist erlebt. Also, als 
einer von denen, deren Aufgabe unter 
anderem darin bestand, derartige Er-
eignisse zu verhindern. Anfang 1989 
erschien die Welt in unserem ruhi-
gen Kreis Seelow im Bezirk Frankfurt 

(Oder), ganz im Osten gelegen, noch 
völlig „in Ordnung”. Die fünftausend 
Einwohner zählende Kreisstadt durfte 
sich seit Ende 1988 über eine moderne 
Ampelanlage freuen. Wie überall in 
der Republik bereitete man sich auch 
hier auf die Feierlichkeiten anläss-
lich des 40. Jahrestages der DDR vor. 
An die „Versorgungslücken” in den 
Geschäften, dass „Nach dem Munde 
reden” bei Versammlungen und den 
geschönten Meldungen in den Medien 
hatten wir uns ebenso gewöhnt, wie 
an die ständige „Selbstbeweihräuche-
rung”. Die kaum jemand wirklich ernst 
nahm, aber ebenso wenig öffentlich in 
Zweifel zog. Der Karriere wegen. 

Schließlich war man gern Polizist – 
und wollte es bleiben. Wessen Brot ich 
esse, dessen Lied ich singe. Niemand 
ahnte, dass diese bequeme Scheinwelt 
bald wie ein Kartenhaus zusammen-
bricht. Für meine eigene Karriere bei 
der Volkspolizei (VP) standen Anfang 
1989 die Zeichen auf „Volle Fahrt”. 
Ich sollte und wollte ein Abschnittsbe-
vollmächtigter (ABV) werden. Schon 
im September stand der erste Teil ei-
ner dreijährigen Ausbildung auf dem 
Plan. Insgeheim sah ich mich bereits 
als frisch gebackener Leutnant der 
VP – mit eigenem Büro und eigenem 
Abschnitt. Statt Streifendienst in der 
Kreisstadt würde ich spannende Kri-
minalfälle lösen. Was wäre der Mensch 
ohne fesselnde Fantasien?

Karriere als ABV

Andererseits bot das Volkspolizei- 
kreisamt Seelow nicht besonders viele 
Aufstiegschancen. Die Planstellen bei 
der Kriminalpolizei wurden ebenso 
„vererbt”, wie die bei den „Weißen 
Mäusen”. So wurde die DDR-Verkehrs- 
polizei von der Bevölkerung genannt. 
Wer nicht unbedingt im Streifendienst 
der Schutzpolizei oder gar als „Pfört-
ner” in der Hauswache versauern 
wollte, dem blieb nur die Entwick-
lung zum Abschnittsbevollmächtigten, 
dessen Tätigkeit als besonders vielsei-
tig galt. Als ABV war man sozusagen 
Schutzpolizist, Verkehrspolizist und 
Kriminalist in Personalunion. Noch 
dazu rund um die Uhr, sieben Tage 

Ende August gerät der Wahlkampf in Brandenburg endgültig in seine 
„heiße Phase”. Auf Plakaten werben Abgeordnete und deren Parteien um 
Sitze im Potsdamer Landtag. Eine Partei geht mit Slogans wie „Vollende 
die Wende” oder „Wende 2.0” auf Stimmenfang. Sehr erfolgreich, wie 
sich am Wahlabend zeigen wird. Dabei sollte doch jeder wissen, dass 
diese Partei mit echter Demokratie ebenso wenig am Hut hat, wie die 30 
Jahre zuvor in der echten Wende vom Volk davon gejagte SED. In einer 
dreiteiligen Reihe blickt der Autor auf diese aufregende Zeit zurück.

Alltag bei der VP. Foto: Kreisarchiv Märkisch-Oberland
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die Woche. Für einen jungen Polizisten 
genau die richtige Option. Dass ein 
ABV, zumindest zuweilen, noch ganz 
andere Tätigkeiten, zum Beispiel als 
Auskunftsperson des MfS, ausübte, 
erfuhr man erst später. 

Nachdem mir meine Frau feierlich 
eröffnete, dass ich bald Vater werde, 
hing der Himmel für mich auch privat 
„voller Geigen.” 

Die eigentliche Geschichte des 
Wendejahres begann für mich im Ap-
ril. Als ich, rein zufällig, einen meiner 
Kollegen beziehungsweise Genossen 
in der Kaufhalle Manschnow traf. Das 
Zusammentreffen setzte mich in Er-
staunen. Eigentlich hätte der junge 
Genosse zu diesem Zeitpunkt an der 
VP-Schule Neustrelitz seinen Grund-
lehrgang absolvieren müssen. Viel-
leicht war er ja krank? Nein. Er erfreu-
te sich bester Gesundheit. Ansonsten 
gab es für ihn jedoch wenig Grund 
zur Freude. Die Leitung des VP-Kreis- 
amt Seelow hatte ihn einen Tag zuvor 
von Neustrelitz ins Amt gerufen, um 
ihm die sprichwörtliche Pistole auf die 
Brust zu setzen. Er sollte sich entweder 
sofort von seiner schwangeren Freun-
din trennen, die er in Kürze heiraten 
wollte, oder den Dienst quittieren. 
Der Grund erschien mir ebenso banal 
wie einleuchtend: Die Auserwählte 
wollte den Kontakt zu ihrem in der 
BRD lebenden Cousin partout nicht 
abbrechen. 

Ein unmoralisches Angebot

Jeder Volkspolizist fürchtete Kon-
flikte wie diesen. Aber die „Sicherheit” 
geht nun einmal vor, dachte ich. Was 
mir der Genosse, wie ich ein Volks-
polizist aus Leib und Seele, jedoch 
weiter berichtete, weckte auch bei mir 
erste Zweifel an meinen Vorgesetz-
ten. Oberstleutnant N., der Leiter des 
VPKA, hatte dem unglücklichen Poli-
zisten in Anwesenheit seiner Freundin 
ein in jeder Hinsicht unmoralisches 
Angebot unterbreitet. Als ihm der „De-
linquent” auf den Zustand der jungen 
Frau hinwies, antwortete der Oberst-
leutnant: „Warum trennen Sie sich 
denn nicht von ihr? Die Frau taugt doch 
nichts! Sie hat Westkontakte. Wegen 
ihrer Schwangerschaft machen Sie sich 
mal keine Sorgen. Ich sorge dafür, dass 
Sie am 1. Juli außerplanmäßig beför-
dert werden. Dann verfügen Sie über 
mehr Geld und können problemlos den 
fälligen Unterhalt zahlen.” Diese Wor-
te gaben den letzten Ausschlag für den 
Kollegen, sich für seine Freundin und 

gegen den Dienst bei der Volkspolizei 
zu entscheiden. 

In mir löste das Gehörte Wut aus. Ich 
war jedoch noch weit davon entfernt, 
das Ganze als typisch für das gesamte 
System anzusehen. Für mich stellte die 
beschämende Angelegenheit lediglich 
das menschliche Versagen eines Ein-
zelnen dar. Entsetzt zeigten sich auch 
andere Mitarbeiter der Dienststelle. 
Jeder kannte und respektierte den 
geschassten Volkspolizisten. Wie üb-
lich spielten sich Wut und Empörung 
lediglich hinter vorgehaltenen Händen 
und verschlossenen Bürotüren ab. Offi-
ziell redete bald keiner mehr von dem 
Mann. So als hätte es ihn nie gegeben. 

„Wählt nicht die SED, sondern 
die Republikaner”

Die Kommunalwahlen im Mai 
1989 liefen wie üblich unter großen 
Sicherheitsvorkehrungen ab. Jede 
Nacht kontrollierten ABV in den letz-
ten Tagen vor dem „großen Ereignis” 
die Wahllokale, unterstützt von de-
ren „Freiwilligen Helfern”. Beinahe 
täglich gingen im VPKA Meldungen 
über angeblich geplante Störungen 
der Wahlen ein. So wollte angeblich 
in Golzow ein Ausreiseantragsteller 
seinen angestauten Frust über sein 
wiederholt abgelehntes Begehren im 
Wahllokal abreagieren. 

Für zusätzliche Unruhe sorgte ein 
Vorkommnis in der nur wenig mehr als 
15 Kilometer entfernten, im Nachbar-
kreis Strausberg gelegenen Kleinstadt 
Müncheberg. Dort hatten Unbekannte 

mit weißer Farbe quer über die Haupt-
straße die Worte „Wählt am 7. Mai 
nicht die SED, sondern die Republika-
ner” geschrieben. Zugegebenermaßen 
eine mehr als naive Aufforderung. Die 
in einem Staat wie der DDR jedoch für 
Alarmstimmung bei den Schutz- und 
Sicherheitsorganen sorgte. 

Die Auswirkungen der ausufernden 
Paranoia sollte ich am 5. Mai, einem 
Freitag, selbst zu spüren bekommen. 
Zu Nachtschichtbeginn führte mich 
der „Operative Diensthabende” per-
sönlich hinüber in das Gebäude des 
„Rates des Kreises”. Im dortigen gro-
ßen Versammlungsraum lagerten die 
Wahlunterlagen für alle Orte des Krei-
ses Seelow. 

Sowohl das Haus selbst als auch 
der Versammlungsraum waren fest 
verschlossen. Normalerweise brauchte 
man sich über die Sicherheit der Do-
kumente keine Sorgen machen. Nicht 
jedoch in der paranoiden DDR. Bis zum 
Zeitpunkt ihrer Abholung, in den frü-
hen Morgenstunden des 7. Mai, sollten 
die Unterlagen durchgehend bewacht 
werden. Mir fiel als erster die zweifel-
hafte „Ehre” zu, volle zwölf Stunden 
auf Stapel von Papier aufzupassen. 
Ich durfte den Raum ohne vorherige 
Genehmigung und einer zeitweiligen 
Ablösung nicht einmal verlassen. Au-
ßerdem sollte die Tür von innen ver-
schlossen werden. Wovor fürchteten 
wir uns eigentlich so sehr? Dass der 
„Klassenfeind” die Unterlagen klaut 
und damit die Kommunalwahlen im 
Kreis sabotiert? Ohne eine Antwort 
zu finden, grübelte ich über den Sinn 
meiner Aufgabe. Ohne ein Wort zu 
verlieren, führte ich den Auftrag aus.

Dialog 89 im Kreiskulturhaus Seelow. Foto: Kreisarchiv Märkisch-Oberland
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Anhalten verboten

Die Wahlen selbst verliefen im Kreis 
Seelow ohne nennenswerte Vorkomm-
nisse. Aus Sicht der Führung kein 
Grund, von der Paranoia abzuwei-
chen. Gleich am Montag sollten die 
Wahlunterlagen zum „Rat des Bezir-
kes” gebracht werden. Der Transport 
erfolgte mit einem Mannschaftswagen 
des VPKA. Hinter dem Lkw fuhr ein 
mit drei Polizisten, von denen einer 
eine Maschinenpistole vom Typ „Ka-
laschnikow” mit sich führte, besetzter 
Streifenwagen. Vor dem Start „vergat-
terte” Hauptmann Helmut T., Leiter 
der Seelower Schutzpolizei, das Be-
gleitkommando, unterwegs auf keinen 
Fall die Fahrt zu unterbrechen. Selbst 
wenn die Polizisten an einem schwe-
ren Verkehrsunfall vorbeigekommen 
wären, war es ihnen bei Strafe unter-
sagt, dort anzuhalten. Die Sicherheit 
der Dokumente stand über Leben und 
Gesundheit von Menschen. Wieder 
drängte sich die Frage geradezu auf, 
wovor wir uns so fürchteten? 

Wenige Tage nach den von der re-
gierenden SED erwartungsgemäß mit 
über 98 Prozent Zustimmung gewon-
nenen Wahlen ereignete sich im VPKA 
Seelow ein Skandal. Eine turnusmäßi-
ge SED-Mitgliederversammlung muss-
te vorzeitig abgebrochen werden. 

Was war geschehen? Zunächst hatte 
die Versammlung ihren gewohnten 
Verlauf genommen. Erwin H., der im 
Rang eines Hauptmanns an der Spit-
ze der Abteilung Feuerwehr stand 
und gleichzeitig als Parteisekretär 
im VPKA agierte, hielt über mehre-
re Minuten ein Eröffnungsreferat. In 
knappen Worten ging er zunächst auf 

den am 2. Mai begonnenen Abbau 
der Grenzanlagen an der Grenze zwi-
schen Ungarn und Österreich ein. Aus 
Sicht des Hauptmanns freute sich der 
„Gegner” wohl zu früh über die ver-
meintliche Grenzöffnung. Weil es sich 
in Wirklichkeit lediglich um eine „Er-
neuerung der veralteten Grenzanlagen 
handelte. Weitaus mehr Zeit widmete 
Hauptmann H. den Kommunalwahlen. 
Deren Ergebnis den Offizier sichtlich 
in Entzücken versetzte: „Über 98 Pro-
zent Zustimmung”, rezitierte er wohl-
wollend, „davon können die Politiker 
in der Bundesrepublik nur träumen. 
Die sind doch schon froh, wenn sie 
magere 30 Prozent erzielen. 98 Prozent 
– deutlicher kann die Einheit zwischen 
Bevölkerung und Partei wohl nicht 
zum Ausdruck gebracht werden.” 

Kein bloßes Nachplappern mehr

Hauptmann H. schnalzte voller Freu-
de mit der Zunge. Dann setzte er seine 
Rede in diesem Tonfall noch mehrere 
Minuten lang fort. Endlich kam H. 
zum Schluss. Wie vom Protokoll vor-
gesehen, forderte er die Anwesenden 
zur Diskussion auf. Selbstverständlich 
erwartete der Hauptmann keine Dis-
kussion nach heutigem Verständnis. 
Sondern lediglich eine Bestätigung 
seiner Worte. Allenfalls auch ein blo-
ßes Nachplappern. So wie es seit Jahr-
zehnten bei Parteiversammlungen zu 
den festen Gepflogenheiten gehörte. 

An diesem Tag war jedoch alles an-
ders. Ausgerechnet ein Oberleutnant 
aus seiner eigenen Abteilung sollte 
dem altgedienten Hauptmann, der 
sich als Brandschutzexperte durchaus 
bleibende Verdienste erwarb, gehörig 

die Laune verderben. Noch ahnte H., 
der dem Oberleutnant gönnerhaft das 
Wort erteilte, nicht, was dieser auf dem 
Herzen hatte. 

„Wir sollten nicht immer nur über 
die Erfolge sprechen”, forderte der 
Oberleutnant mit vor Aufregung zit-
ternder Stimme, „sondern endlich 
auch über Dinge, die in diesem Staat 
noch nicht in Ordnung sind.” „Wie 
meinst du das?”, fragte H. erstaunt. 
Sichtlich erregt berichtete der Ober-
leutnant von einer Brandschutzkont-
rolle in einer Landwirtschaftlichen Pro-
duktionsgenossenschaft (LPG) unweit 
von Seelow. Aufgrund des seit Langem 
dort vorherrschenden Ersatzteilman-
gels bestand die Gefahr, dass dort in 
diesem Jahr die Einbringung der Ern-
te nicht mehr gewährleistet werden 
kann. Wie der Oberleutnant erklärte, 
sei es lediglich dem Einfallsreichtum 
der LPG-Bauern zu verdanken, dass 
der Betrieb zurzeit noch aufrechter-
halten werden kann. 

Der Mut des Oberleutnants wirkte 
wie ein Fanal. Nach und nach erhoben 
sich Volkspolizisten, um von ähnlichen 
Zuständen in weiteren Betrieben zu 
berichten. Zur Sprache kam auch die 
angespannte Versorgungslage in den 
Geschäften.

Versammlung wütend 
abgebrochen

Hauptmann H. flehte die Redner 
geradezu an: „Genossen, unterlasst 
bitte die Fehlerdiskussionen. Überlasst 
gefälligst die negative Propaganda dem 
Gegner!” Als das nichts half, „zog der 
Hauptmann die Reißleine.” Zunächst 
musste sich der Oberleutnant von ihm 
den Vorwurf der „Undankbarkeit ge-
genüber der Partei” gefallen lassen. 
Schließlich hätte er doch erst vor kur-
zem ein neues Eigenheim bezogen. 
Was ihm ohne die Sozialpolitik der SED 
nie möglich gewesen wäre. Dann brach 
er die Versammlung wütend ab. „Ich 
hoffe, dass ihr bis zum nächsten Mal 
wieder klar im Kopf seid”, gab er den 
Teilnehmern zum Abschied mit auf 
dem Weg. Ich weiß noch wie heute, 
wie mich der Verlauf der Versamm-
lung innerlich aufwühlte. Vor allem die 
Aufforderung, „keine Fehlerdiskussion 
durchzuführen”, ließ mich nachdenk-
lich werden. Wie sollten wir Fehler 
erkennen und künftig vermeiden, wenn 
niemand darüber reden durfte? 

(Der Beitrag wird in der März-Ausgabe 
fortgesetzt.)

Ehemalige Kreisdienststelle für Staatssicherheit Seelow. 
Foto: Kreisarchiv Märkisch-Oberland
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Kollege Besser erblickte am 3. Ja-
nuar 1920 in Cottbus das Licht 
der Welt, zwei Jahre nach dem 

Ende des 1. Weltkrieges, dem zehn 
Millionen Soldaten und sieben Millio-
nen Zivilisten zum Opfer gefallen wa-
ren, und es zudem noch 20 Millionen 
Verwundete gab. Die Jahre nach dem 
Krieg waren schrecklich, es herrschte 
neben der Zerstörung Hunger und gro-
ße Armut, da die vielen, aus dem Krieg 
zurückgekehrten verstümmelten Män-
ner, keiner Arbeit nachgehen konnten. 
Die Ehefrauen hatten es schwer, im 
wahrsten Sinne des Wortes, die Kinder 
durchzubringen.

Der Jubilar ist in der Zeit der Wei-
marer Republik aufgewachsen. Seine 
Eltern waren beruflich stark gefordert, 
sodass er ein Internat im südlichen 
Brandenburg besuchte. Die Schule 
beendete er 1938 mit dem Abitur. 
Unmittelbar wurde er erst zum Ar-
beitsdienst, dann zur Wehrmacht und 
in den Krieg geschickt. Er war bei 
Rommels Afrika-Feldzug dabei, erlitt 
eine Verwundung und kam in ame-

rikanische Kriegsgefangenschaft, wo 
er im Lazarett wieder aufgepäppelt 
wurde. Die Amerikaner hätten ihn res- 
pektvoll behandelt, erzählte er. Nach 
seiner Rückkehr in die Heimat geriet er 
jedoch umgehend in russische Kriegs-
gefangenschaft und in den Kaukasus, 
wo er vier Jahre unter schlimmsten 
Bedingungen überstehen musste. Vie-
le seiner Mitgefangenen starben in 
dieser Zeit.

Später begann er ein Lehrerstudium 
in Lüneburg, dass er 1952 erfolgreich 
abschloss. Zwei Jahre zuvor hatte er 
bereits geheiratet, das erste Kind wur-
de 1953 geboren. Drei weitere sollten 
folgen. 

Vom Dorf- und dann als Hauptlehrer 
im Landkreis Cuxhaven nutzte er 1965 
die Chance, als Polizeioberlehrer und 
später als Polizeischulrektor an der 
Landespolizeischule in Hannoversch 
Münden sowie in Bad Iburg zu unter-
richten. 1967 trat er in die GdP ein. 
Seit 1965 hat er in Hann. Münden 
seinen Wohnsitz, lange Jahre in Gim-
te, dicht an der Polizeischule. Bis zu 

seiner Pensionierung im Jahr 1983 war 
er bei Schülern und Stammpersonal 
sehr beliebt.

Besser engagierte sich jedoch auch 
ehrenamtlich, so hatte er unter ande-
rem Mitte der 1980er-Jahre, gemein-
sam mit mir, bei einem Amateurtheater 
Weihnachtsmärchen für Kinder aufge-
führt. Erinnern konnte sich der Jubilar 
daran sofort. 

Daneben machte er sich über drei 
Jahrzehnte Jahre als großer Kenner 
der nationalen und internationalen 
Radsportelite bundesweit einen Na-
men. Aus seiner Heimatzeitung, der 
„Hessisch-Niedersächsischen Allge-
meinen“ (HNA), war zu entnehmen, 
dass er 1.259 Tage als Moderator bei 
Radsportereignissen am Mikrofon be-
richtet hatte.

Kollege Besser ist ein belesener 
Mensch, informiert sich über das politi-
sche Tagesgeschehen und bewertet es. 
Ebenso verfolgt er unsere GdP-Arbeit 
mit großem Interesse und unterstützt 
unsere Forderungen. Natürlich blieb er 
unserer Gewerkschaft erhalten. 

In seiner Geburtstagsrede ging Kurt 
auf einige prägende Ereignisse seines 
Lebens und auf Menschen, die ihn 
begleitet haben, ein und mahnte zu 
Freundschaft und Friedlichkeit. Das 
höchste Glück waren seine Frau und 
seine vier Kinder sowie die sechs Enkel 
und Urenkel. Er wisse, dass nicht jeder 
100 Jahre alt werden könne, aber es sei 
schön und ein großes Glück, so alt zu 
werden. Er jedenfalls gönne es jedem.

Ein wahrlich bewegtes Leben. Es 
lohnte sich zuzuhören und die Mah-
nungen aufzunehmen. 

Langjähriges GdP-Mitglied feierte  
seinen 100. Geburtstag

Von Dietmar Schilff, GdP-Landesvorsitzender Niedersachsen

Fotos (2): privat

Es ist schon etwas Besonderes, jemandem gratulieren zu dürfen, der 
100 Jahre alt geworden ist. Was hat dieser Mensch nicht alles erlebt 
und miterlebt. Das anregende Gespräch mit diesem „Zeitgenossen“ 
tat sein Übriges. Einen herzlichen Glückwunsch zum 100. Geburtstag 
wünschte ich unserem Kollegen Kurt Besser Anfang des Jahres bei sei-
ner Jubiläumsfeier in Hannoversch Münden.
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Bereits im Sommer hatte Rita 
Schwarzelühr-Sutter MdB, Par-
lamentarische Staatssekretärin 

bei der Bundesministerin für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicher-
heit (Wahlkreis Waldhut-Tiengen), uns 
nach Berlin eingeladen. Dort trafen wir 
auf die Landesgruppe Baden-Würt-
temberg der SPD-Bundestagsfraktion 
und diskutierten mit den Abgeordne-
ten über Themen, die die Beschäftigten 
der Bundespolizei aktuell sehr bewe-
gen, darunter die Ruhegehaltsfähig-
keit der Polizeizulage, das Rentenein-
trittsalter und das Hebungsprogramm 
im Tarifbereich von der Entgeltgruppe 
5 bis zur 8. Dem politischen Gegenüber 
vermittelten wir die aus unserer Sicht 
nicht ausreichende Anerkennung des 
Polizeiberufes und unsere Erfahrun-
gen mit teils hemmungslosen Über-
griffen im Einsatz. 

Mit Staatsekretärin Schwarze-
lühr-Sutter erörterten wir Themen des 
Klima- und Umweltschutzes. Wir stell-
ten die Idee vor, eine eigene Trinkfla-
sche in den Ausstattungsnachweisen 
der Polizeibeamtinnen und Polizei-
beamten aufzunehmen. Diese könnte 
im Einsatz mitgenommen und befüllt 

werden, was einen riesigen Plastikfla-
schenmüllberg ersparen würde. Der 
anschließende Besuch des Reichstags-
gebäudes mit geschichtlicher Führung 
– vom Plenarsaal, der Reichstagskup-
pel, der Bibliothek und langen Fluren, 
bis zum Keller –  erlebten wir als wei-
teres Highlight. 

Wieder auf den Straßen der Haupt-
stadt verspürte die Delegation am 
Brandenburger Tor, mit Blick zur Sie-
gessäule und Richtung Unter den Lin-
den, das Ausmaß der Trennung und 
Vereinigung von West- und Ost-Berlin 
und zweier deutschen Staaten, ganz 
bewusst.

Stippvisite bei den 
Gewerkschaften

Anja Weusthoff, Abteilungsleite-
rin für Frauen, Gleichstellungs- und 
Familienpolitik im Bundesvorstand 
des Deutschen Gewerkschaftsbun-
des (DGB), empfing uns vor Ort im 
Gebäude am Hackeschen Markt und 
erläuterte uns, wie sich der DGB auf-
baut und welche Aufgaben er hat. 

Anschließend begrüßten uns die bei-
den Pressereferenten des GdP-Bun-
desvorstandes Michael Zielasko und 
Wolfgang Schönwald in der Bundes-
geschäftsstelle der Gewerkschaft der 
Polizei. Anschaulich stellten sie ihre 
Arbeit dar, unter anderem auch als 
Redakteure von DEUTSCHE POLIZEI 
(DP). Wie entsteht ein Beitrag? Wer 
kann einen Beitrag schreiben? Wie 
hat sich die Zeitschrift in den Jahren 
verändert? Diese und noch weitere 
Fragen wurden in diesem sehr unter-
haltsamen Gespräch geklärt. Zum Ab-
schluss durften wir sogar in die Höhle 
der zwei Löwen – ins Redaktionsbüro.

Mit dem Minister in Mitte

Was uns wirklich überrascht hat: 
Wir waren gerade dabei, den Rund-
gang im Bundesministerin des Inne-
ren, Bau und Heimat zu beenden, als 
mit dem Auto Bundesinnenminister 
Horst Seehofer hereingefahren kam. 
Beim Aussteigen sah er uns und wink-
te freundlich. „Schöne Grüße aus Ba-
den-Württemberg, aus Stuttgart!“, 
riefen wir ihm zu, und er antwortete 
lächelnd und spontan: „Ihr seid ja im 
Paradies!“ Wir lachten und schauten 
wohl verdutzt – Hey, wir kommen aus 
dem Paradies. 

Besuch aus dem Paradies
Von Ines Rilling

Paradiesischer Besuch aus dem Ländle. Links im Bild DP-Redakteur Wolfgang Schönwald.  Foto: Zielasko

Ein gutes halbes Jahr Planung ging voraus, dann machten sich zehn 
Frauen der Frauengruppe Bundespolizei aus Baden-Württemberg auf 
den Weg zu einer Arbeitstagung in die Hauptstadt.
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INNENLEBEN

Im Namen des Geschäftsführen-
den Bundesvorstandes dankte 
der stellvertretende Bundesvor-

sitzende Dietmar Schilff den langjähri-
gen Weggefährten für ihre engagierte 
und erfolgreiche Arbeit. Kollegin Tetz-
ner stieß im April 2002 zum „Bund“ 
und übernahm die Chefredaktion 

DEUTSCHE POLIZEI. Nach vielen Re-
daktionsschlüssen und arbeitsreichen 
Redakteurskonferenzen wechselte sie 
später in den Bereich „Bildung und 
Werbung“. Kollege Marker hatte im 
Februar 1993 sein Büro in der damals 
noch Hildener Bundesgeschäftsstelle 
bezogen. Er sei, so betonte Schilff, 

einer der letzten Gewerkschaftssekre-
täre mit sogenanntem Stallgeruch ge-
wesen. Marker habe sich insbesondere 
um das Thema Arbeitsschutz verdient 
gemacht. Die Bereiche Verkehrspolitik 
und Waffenrecht hatte er ebenso tat-
kräftig beackert. 

Beiden Ehemaligen wünschte Schilff 
für die Tage, Monate und Jahre ohne 
die tägliche GdP gute Gesundheit, 
große Portionen Glück und viel Zeit für 
den entspannten Zeitvertreib.                  

mzo

Von der Kollegenschaft herzlich in den Ruhestand verabschiedet  
wurden im Dezember die beiden Gewerkschaftssekretäre der Bundes- 
geschäftsstelle der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Marion Tetzner 
(2.v.r.) und Hans Jürgen Marker (3.v.r.). 

Im Kreise der Kolleginnen und Kollegen verabschiedet. Foto: Körner
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Das Geiseldrama von Gladbeck 1988 und der
Amoklauf von München 2016. Zwei einschneidende
Ereignisse der deutschen Geschichte, hautnah von
Polizei, Journalisten und der Öffentlichkeit in Wort,
Bild und Ton begleitet, die deutlich aufzeigen, wel-
che medialen Entwicklungen zwischenzeitlich statt-
gefunden haben undmit welchen Anforderungen und
Herausforderungen die Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit der Polizei mittlerweile konfrontiert wird. Denn
Digitale Revolution, das Internet und nicht zuletzt
Social-Media-Kanäle stellen die klassische Trennung
von Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch innerhalb
der Polizei mehr als in Frage.

Der Autor dieses Buches trägt diesen Entwicklun-
gen Rechnung und legt ein Werk vor, das den Leser
in die Lage versetzt, für die Polizei das zu tun, was
heutzutage notwendig ist: Public Relations aus einem
Guss zu betreiben und Themen mit guten Botschaf-
ten, Bildern, Audios und Videos auf unterschiedlichen
Kanälen nach innen wie nach außen zu platzieren.
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Relation crossmedial zu denken und alle Kommunika-
tionskanäle professionell zu bedienen und zu nutzen.

DER AUTOR
EPHK Jan Schabacker, Leiter der Pressestelle
LZPD NRW, Pressesprecher.
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Ein Praxisleitfaden für den Weg zu zeitgemäßer PR
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Gerade der Polizeiberuf bringt eine Vielzahl von
Besonderheiten mit sich, die auch für die jährliche
Steuererklärung von Bedeutung sind. Dieser Ratge-
ber verschafft Polizeibediensteten einen tiefgreifen-
den Überblick, was sie steuerlich geltend machen
können und hilft ihnen dabei, diese Ansprüche ge-
genüber dem Finanzamt durchzusetzen.

Nach einer allgemeinen Einführung begleitet der
Autor den Leser Schritt für Schritt von der Erstel-
lung der Steuererklärung bis hin zu einem mögli-
chen Einspruchsverfahren gegen den erfolgten Steu-
erbescheid. Einen strukturierten Überblick über die
Materie erhalten die Nutzer durch die durchgängig
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Damit bietet dieses Buch wertvolle Hilfe und Un-
terstützung bei der Steuererklärung, von der auch
Beschäftigte außerhalb der Polizei profitieren kön-
nen. Denn schließlich geht es um ihr Geld!

DER AUTOR
Sven Gareiß, Dipl.-Fin. (FH); Steueramtmann, ist als
hauptamtlicher Dozent an der Norddeutschen Akademie
für Finanzen und Steuerrecht Hamburg tätig.
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